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1 Zusammenfassung 

Das vorliegende Naturschutzkonzept stellt eine Überarbeitung des im Jahr 2014 erstmalig er-

stellten forstbetrieblichen Naturschutzkonzeptes dar. Zeitlich wurde es gekoppelt an die in den 

Jahren 2021 bis 2023 laufende Forsteinrichtungsinventur sowie den Begang der Waldbe-

stände. Inhaltlich stellt es eine Gesamtschau der am Forstbetrieb St. Martin vorhandenen na-

turschutzfachlich bedeutsamen Fakten und Tätigkeiten dar. Der Bogen wird gespannt vom 

Wald- zum Offenlandnaturschutz, einem Überblick aller ausgewiesenen Schutzgebiete bis hin 

zum speziellen Artenschutzmanagement. Der forstbetriebliche Naturschutz ist gleichermaßen 

eingebunden in die Richtlinien des Unternehmens Bayerische Staatsforsten wie in die natur-

schutzfachlichen Vorgaben des Landes Salzburg. Die Fachstellen des Landes Salzburg wur-

den daher auch bei der Erhebung von Grundlagen für das vorliegende Konzept kollegial ein-

gebunden. 
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2 Allgemeines zum Forstbetrieb St. Martin (Saalforste) 

2.1. Naturräumliche Grundlagen und Nutzungsgeschichte 

Lage und Eigentumsverhältnisse 

Die Waldflächen des Forstbetriebs St. Martin reichen von der deutsch-österreichischen Lan-

desgrenze im Norden über die Berchtesgadener Kalkhochalpen im Osten, bis in die Schiefer-

gebiete von Kalk- und Zentralalpin nach Leogang im Süden. Die Gesamtfläche des Forstbe-

triebs beträgt 18.529 ha, verteilt auf fünf Reviere. Der Anteil bewaldeter Flächen an der Ge-

samtfläche liegt bei rund 60 %. 

Die im salzburgischen Pinzgau liegenden Saalforste stehen im Eigentum des Freistaats Bay-

ern. Sie werden vom Forstbetrieb St. Martin der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) treuhän-

derisch bewirtschaftet. 

Waldgeschichte 

Seit dem 8. Jahrhundert dienten die Wälder des Saalachtals zur Brennholzversorgung der 

Saline Reichenhall. Die Saalach mit ihren Nebenflüssen war der Haupttransportweg für das 

sonst kaum bringbare schwere Holz. Mit Inkrafttreten der Salinenkonvention von 1829 erwarb 

das Land Bayern das unwiderrufliche Eigentumsrecht an Grund und Boden inkl. der Waldun-

gen der Saalforste. Die jahrhundertelange Salinenbewirtschaftung hat deutliche Spuren in den 

Wäldern hinterlassen. Durch die lange Zeit auch kahlschlagsbedingte Förderung der Fichte 

(die Buche konnte in der Salinenwirtschaft und im Triftwesen kaum gebraucht werden) fallen 

die Flächenanteile naturnaher Bergmischwälder im Gegensatz zu den Bayerischen Kalkalpen 

geringer aus. Die Grenze der Wirtschaftswälder liegt zumindest im Revier Leogang im Über-

gang zwischen Nordalpen und Zentralalpen (s.a. Teilwuchsbezirke) im Vergleich zu Bayern 

zudem deutlich höher auf ca. 1.550 m ü. NN. Gleichalte, zum Teil gepflanzte Fichtenreinbe-

stände dominieren trotz der waldbaulichen Zielsetzung zur Förderung naturnaher, strukturrei-

cher Bergmischwälder in der jüngeren Vergangenheit immer noch große Teile der Forstbe-

triebsfläche. Gleichwohl gibt es Flächen, die seit jeher nur extensiv genutzt wurden, in denen 

sich die Natur ungebremst entfalten konnte, wobei naturschutzfachlich wertvolle Wald- und 

Offenland-Lebensräume entstanden und erhalten geblieben sind. 

Wuchsgebiete, Wuchsbezirke und Teilwuchsbezirke 

Wie kaum ein andere Landnutzungsform ist die naturnahe Forstwirtschaft durch naturbe-

stimmte Standortsbedingungen wie das geologische Ausgangssubstrat, Klima und Gelände-

form bestimmt. Nach der forstlichen Wuchsgebietsgliederung des österreichischen 
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Bundesforschungszentrums für Wald, einer Naturraumgliederung nach waldökologischen Ge-

sichtspunkten gehören die südlichen Teile des Forstbetriebs (Distrikte 1 bis 12) dem Wuchs-

gebiet 2.2 ĂNºrdliche Zwischenalpen ï Ostteilñ, die nördlichen Teile (Distrikte 13 bis 70) dem 

Wuchsgebiet 4.1 ĂNºrdliche Randalpen ï Westteilñ an. 

 

Die folgende Tabelle gibt die Lage der Forstbetriebsfläche gemäß der forstlichen Wuchsge-

bietsgliederung für Bayern wieder. 

 

Höhenlage und Klima 

Der Forstbetrieb erstreckt sich von 540 m in den klimatisch begünstigen Tallagen bei Unken 

bis zu 2.634 m ü. NN am Birnhorn. Dementsprechend schwanken die Jahresmittel der 

Abbildung 1: Die forstliche Wuchsgebietsgliederung Österreichs; rot umrandet: Lage des Forstbetriebs St. Martin 
im salzburgischen Pinzgau. (Quelle: BFW, 2023) 

Distrikte

Abteilungen (Abt) in ha in %

WB 15.6 Chiemgauer Alpen und Saalforstamt St. Martin 41 - 67, 70 4.307 23%

WB 15.9  Berchtesgadener Hochalpen und Saalforstamt St. Martin 13 - 40, 68, 69 11.934 65%

                TWB 15.9/1 Leoganger Schieferberge 1 - 12 2.268 12%

Wuchsbezirke/Teilwuchsbezirke
Flächenanteil

Tabelle 1: Anteile der Forstbetriebsflächen an den Wuchsbezirken der forstlichen Wuchsgebietsgliederung Bay-
erns 
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Niederschläge zwischen 1.100 mm in den Tallagen und mehr als 2.000 mm in den Hochlagen. 

Dabei weisen die nördlichen Randalpen eine gegenüber den bereits mäßig kontinental beein-

flussten Zwischenalpen eine humidere, durch ausgeprägtere (sommerliche) Staunieder-

schläge geprägte kühl-humide Klimatönung auf. Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt zwi-

schen 3o C in der subalpinen Zone und 7o C im Tal. Gegenüber der Referenzperiode 1981 bis 

2010 wird bis Mitte des Jahrhunderts eine klimawandelbedingte Temperaturerhöhung um 1,5 

bis 2° C sowie eine Verlängerung der Vegetationsperiode von rund 14 Tagen in den Talräumen 

und bis zu 35 Tagen in den Hochlagen prognostiziert (Quelle: Land Salzburg). 

Geologie und Standort 

Geologie 

Der Forstbetrieb teilt sich in 2 geologische Hauptformationen auf. 

In den Leoganger Schieferbergen (Distrikte 1-12) bilden Gesteine aus dem Erdaltertum (Alt-

paläozoikum) das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung. Der Wildschönauer Schiefer bildet 

das Hauptgestein (Distrikte 1-9). In den westlichsten Teilen (Distrikte 10 bis 12) wird er durch 

eine kalkig-dolomitische Fazies der Grauwackenzone abgelöst. 

Die restlichen Flächen des Forstbetriebs liegen überwiegend innerhalb der kalkalpinen Zone. 

Östlich der Saalach herrschen in der Hauptsache Ramsaudolomit und Dachsteinkalk vor. Der 

Unkener Bereich liegt mit seinen östlichen Teilen im Gebiet kreidezeitlicher Roßfeldschichten. 

In den Einhängen des Unkentals sowie den westlichen Teilen wechseln sich Kalkschichten 

aus dem Jura und der Trias ab. In den Bereichen Kallbrunn, Gerhardstein und Hochkranz 

finden sich ebenfalls Jura und Kreideformationen. 

Standortsverhältnisse 

Im Rahmen der im zehnjährigen Turnus durchgeführten Waldinventur wurde im Jahr 2021 

jedem Inventurpunkt, der auf einer Holzbodenfläche lag, eine Standorteinheit zugeordnet. 

Diese setzt sich aus Höhenzone, Bodenart, Wasserhaushalt, der Gründigkeit und Exposition 

zusammen. Die Verteilung der Standorteinheiten auf der Holzbodenfläche des Forstbetriebs 

geht aus Abbildung 2 hervor. 
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Der Betrieb weist zu rund 41 % Standorte mit geringem Ertragsniveau (subalpine Zone, Block-

böden, flachgründige Rendzinen) und zu 59 % solche mit mittlerem und hohem Ertragsniveau 

Abbildung 3: Flachgründiger alpiner Fels-Humus-Boden über Kalkgestein des Juvavikum im Naturwaldreservat 
ĂGerhardsteinñ (Foto: Alexander Rumpel) 

Abbildung 2: Übersicht über die Standortverhältnisse für den Gesamtbetrieb. (Quelle: BaySF-Waldinventur, 2022) 
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(mittel- und tiefgründige Standorte, Oxigleye/Gleye) auf. Standorte mit überdurchschnittlichen 

Ertragsniveau (tiefgründige Braunerden, Oxigleye/Gleye) nehmen immerhin rund 30 % der 

Fläche ein (Schwerpunkt in den Unkener Revieren und im Revier Leogang). 

Während im Bergwald (montanen Höhenstufe) mehr als 83 % der Fläche (4.050 ha) von wüch-

sigen Standorten eingenommen wird, überwiegen auf den rund 7.100 ha Schutzwaldflächen 

des Forstbetriebs zu 67 % flachgründige Standorte der Berglagen (montane Höhenstufe) so-

wie der tieferen, noch bestocken Hochlagen (subalpine Höhenstufe). 

Natürliche Waldgesellschaften 

Die natürliche Waldzusammensetzung ist in allen Wuchsbezirken deutlich höhenzoniert (hö-

henabhängiger Klimagradient). Im kalkalpinen Bereich der Randalpen folgt über den submon-

tanen Buchen-Tannen-Edellaubwäldern, die maximal bis 700 m ü. NN reichen, der montane 

Bergmischwald aus Fichte, Buche und Tanne (Aposerido-Fagetum). In den Unkener Berei-

chen nehmen über Ausgangsgesteinen mit geringerem Carbonatgehalt wie Kieselkalken, in-

termediären Sand- und Mergelgesteinen aber auch beerstrauchreiche sowie krautreiche Fich-

ten-Tannenwälder größere Teilflächen der montanen Zone ein. Ab ca. 1.450 m schließen sich 

in der subalpinen Höhenstufe Fichtenbestände (Adenostylo glabrae-Piceetum) und Latschen-

bestände an. Im Wuchsbezirk 15.9 kommen hochsubalpin - insbesondere in strahlungsreichen 

Plateaulagen - auch Zirben-Fichten-Lärchen-Latschenwälder (Vaccinio-Pinetum cembrae) 

vor. 

Die österreichische Bundesversuchsanstalt weist in den Leoganger Schieferbergen in der sub-

montanen und montanen Stufe den Fichten-Tannenwald als etageale Leitgesellschaft aus und 

geht nur auf warmen, gut durchlüfteten Karbonatstandorten bis maximal 900-1.200 m ü. NN 

von einem verstärkten Buchenanteil aus. Als Laubwaldgesellschaft kommen im Leoganger 

Bereich an frisch-feuchten Schutthängen in luftfeuchtem Lokalklima Laubmischwälder mit 

Bergahorn, Esche und Bergulme (Fraxino-Aceretum) vor. 

Auf Sonderstandorten kommen weitere Waldgesellschaften, wie Grauerlenauwald, Karbonat-

Lärchenwald, Steilhang-Karbonat-Kiefernwald, Karbonat-Block-Fichtenwald, Bergahorn-Bu-

chen-Schuttwald oder Fichten-Moorwälder vor, die als Waldbiotope besonderem Schutz ge-

nießen (siehe hierzu auch Kap. 4.4-). 

Die Flächen über der Waldgrenze sind im Vergleich zu anderen BaySF-Gebirgsforstbetrieben 

sehr ausgedehnt (von der Gesamtfläche mit rd. 18.529 ha sind hier rd. 11.160 ha Holzboden-

fläche). Latschen, Dolinen- und Karstlandschaften sind von naturschutzfachlicher Bedeutung, 
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sie dienen als Lebensraum für eine Vielzahl charakteristischer Arten der Gebirgsräume, da-

runter Gamswild, Murmeltier, verschiedene Raufußhühner sowie seltene Orchideen. 

Waldentwicklung und Baumartenverteilung 

Bedingt durch die Jahrhunderte lang ausgeübte Salinennutzung liegt das Verhältnis Nadel- zu 

Laubbäumen gemäß Inventur 2021 bei 85 zu 15. Der Laubholzanteil ist somit deutlich geringer 

als in anderen BaySF-Hochgebirgsbetrieben (Berchtesgaden, Ruhpolding, Bad Tölz, Schlier-

see, Oberammergau 25 bis 39 %). 

Die höchsten Nadelbaumanteile werden mit bis zu 88 % in den höheren Altersklassen (120 

bis über 200 Jahre) erreicht. Höhere Laubholzanteile treten vor allem in jüngeren Altersklassen 

auf, in denen bereits ein Viertel bis ein Drittel der Bestockung aus Laubhölzern besteht. Die 

Nadelholzanteile verteilen sich auf 65 % Fichte, 2 % Kiefer, 8 % Tanne und 10 % Lärche. Auf 

die Buche als wichtigste Haupt- bzw. Nebenbaumarten montaner Mischwälder entfallen nur 9 

% der Fläche, Edellaubhölzer nehmen einen Anteil von 4 %, sonstige Laubbäume wie Grün-

Erle und Weiden einen Anteil von 2 % ein. 

2.2. Ziele der Waldbewirtschaftung 

Grundkonzeption von Schutz und Nutzung der Waldflächen des Forstbetriebes 

Die Sicherung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Staatswald ist der zentrale An-

satz in der Naturschutzstrategie der Bayerischen Staatsforsten. Holznutzung und auch andere 

Maßnahmen der Forstwirtschaft beeinflussen den Naturschutz und die Artenvielfalt im Wald. 

Auf Grund historischer Entwicklungen sowie der vielfältigen naturräumlichen Ausstattung gibt 

es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Forstbetrieben der Bayerischen Staats-

forsten bei den Waldstrukturen und in der Artenzusammensetzung. Die Wälder im dicht besie-

delten Mitteleuropa weisen eine lange Nutzungsgeschichte auf und müssen auf gleicher Flä-

che meist mehrere Funktionen erfüllen. Im Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten 

(2023) sowie in den Grundsätzen für die Waldbewirtschaftung im Hochgebirge (2018) wurde 

daher ein flächendifferenzierter Ansatz abgestufter Nutzungs- und Schutzintensitäten gewählt. 

Im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag zur vorbildlichen Waldbewirtschaftung sowie den für 

die Saalforste einschlägigen österreichischen Gesetzesgrundlagen wird dabei auf Betriebs-

ebene die Optimierung des Gesamtnutzens aller Waldfunktionen angestrebt. Auf der Ebene 

des einzelnen Waldbestandes wird im Zuge forstlicher Managemententscheidungen auf stan-

dörtlich besonders relevante Waldfunktionen, gegebenenfalls ergänzt um spezifische Schutz-

vorgaben, ein besonderes Augenmerk gelegt. Dazu zählen u.a. der Schutz intakter und 
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leistungsfähiger Waldböden, die Erhaltung und Verbesserung der Schutzfunktion, Erhöhung 

der Arten- und Strukturvielfalt, die Orientierung an Verjüngungsprozessen natürlicher 

Bergmischwälder oder eben die besondere Berücksichtigung der Belange zum Schutz der bi-

ologischen Vielfalt. 

Die Rücksichtnahme auf die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Was-

serwirtschaft ist bereits seit langem ein gesetzlicher Auftrag bei der Staatswaldbewirtschaf-

tung. Der Bayerische Landtag hat dies 2019 in Verbindung mit der Annahme des Volksbegeh-

rens ĂArtenvielfalt und Naturschºnheit in Bayern ï Rettet die Bienen!ñ noch einmal bestªtigt. 

Demnach ist Ăim Staatswald das vorrangige Ziel zu verfolgen [ist], die biologische Vielfalt des 

Waldes zu erhalten oder zu erreichen. Dabei sollen die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktio-

nen der Wªlder erhalten bleiben.ñ 

Die umfangreichen Natura 2000-Flächen im Forstbetrieb belegen, dass diese Rücksicht-

nahme in der Vergangenheit schon mit großem Erfolg praktiziert und auch förderliche Erhal-

tungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Der Forstbetrieb St. Martin verfolgt die Naturschutzziele durch die Anwendung von integrativen 

Konzepten auf der gesamten Fläche, ergänzt um segregative Ansätze. Die Waldflächen des 

Forstbetriebs lassen sich somit grundsätzlich folgendermaßen differenzieren: 

¶ Waldflächen mit naturnaher Bewirtschaftung gemäß den Prinzipien nachhaltiger Forst-

wirtschaft unter Integration waldökologisch essenzieller Komponenten wie Biotopbäu-

men, Altholzgruppen, Totholz sowie kleinflächiger Störungsereignisse im Anhalt an die 

Vorgaben des allgemeinen Naturschutzkonzepts der BaySF; 

¶ Waldbestände mit spezifischem Schutzzweck wie Erhalt und Verbesserung der 

Schutzfunktion, Schutz besonders gefährdeter oder seltener Arten, Erhaltung be-

stimmter historischer Nutzungsformen sowie Pflegenutzung besonders geschützter 

Waldbiotope oder Wald-Lebensraumtypen (z. B. Moorwälder); 

¶ Naturwald-Netzwerk ohne forstliche Nutzung, die dauerhaft der natürlichen Entwick-

lung überlassen sind (Naturwaldflächen inkl. Naturwaldreservaten). 

Waldbauliche Grundsätze und Umsetzung  

Mittel- bis langfristig werden nachfolgend dargestellte Ziele im Rahmen der Waldbewirtschaf-

tung auf den Waldflächen des Forstbetriebs angestrebt: 
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¶ Verjüngung der nadelholzdominierten Altbestände mit ausreichender Beteiligung von 

Fichte, Tanne, Buche, Berg-Ahorn sowie sonstigen Neben- und Begleitbaumarten 

(z. B. Lärche, Mehl- und Vogelbeere, Ulme, Linde). 

¶ Verjüngungswirksame Eingriffe erfolgen plenter- bis femelartig unter Förderung vor-

handener Strukturen. 

¶ Erhalt und Förderung der Arten- und Strukturvielfalt. 

¶ Erhaltung oder Schaffung standortgemäßer, naturnaher, gesunder, leistungsfähiger 

und stabiler Wªlder und Ber¿cksichtigung des Grundsatzes ĂWald vor Wildñ. 

¶ Durchführung von Pflege- und Erntemaßnahmen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzei-

ten seltener bzw. gefährdeter Arten. 

¶ Förderung seltener Baumarten sowie Raritäten zur ökologischen Anreicherung. 

¶ Erhalt und ggf. Förderung von Pioniergehölzen wie Birke, Weide, Vogelbeere sowie 

Aspe. 

¶ Der Anteil der Lärche an der Bestockung ist möglichst zu halten, hierzu sind auch große 

Windwurf- und Borkenkäferlöcher via Naturverjüngung und Pflanzung zu nutzen. 

Jagdbetrieb 

Die Bayerischen Staatsforsten bekennen sich zur Jagd als einer Form der nachhaltigen Res-

sourcennutzung. Das Jagdmanagement orientiert sich an wissenschaftlichen wildtierökologi-

schen Erkenntnissen und berücksichtigt die vielfältigen Belange der Jagdpraxis. Dazu gehört 

in erster Linie die nachhaltige Regulierung der Schalenwildbestände sowie die Bestandessi-

cherung ganzjährig geschonter und/oder gefährdeter Wildarten wie beispielsweise Auer- und 

Birkwild.  

Im Jagdbetrieb des Forstbetriebs wird mit einer Zonierung der Jagdflächen einerseits auf wald-

angepasste Schalenwildbestände geachtet. Andererseits werden oberhalb der Waldgrenze 

störungsarme Zonen mit geringem Jagddruck etabliert, in denen Wild tagaktiv und in seinem 

natürlichen Lebensraum erlebbar ist. 
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3 Klimawald und Biodiversitªt 

Neben der gesetzlichen Vorgabe zur Biologischen Vielfalt als vorrangigem Ziel im bayerischen 

Staatswald wurde mit Ministerratsbeschluss vom 30.07.2019 festgelegt, dass die Bewirtschaf-

tung des bayerischen Staatswaldes zukünftig auch an den Leistungen für den Klimaschutz 

ausgerichtet wird. Dies bedeutet im Wesentlichen klimaresiliente und multifunktionale Wälder 

zu erhalten oder zu entwickeln. 

Die Auswirkungen des Klimawandels stellen den Wald, gerade auch im Alpenraum - wo dieser 

deutlich stärker auftritt als im globalen Mittel1 - vor enorme Herausforderungen: Der mit unge-

bremster Dynamik fortschreitende Klimawandel setzt Waldökosysteme zusätzlichem Stress 

und Störungen aus, oftmals verbunden mit negativen Auswirkungen auf die Lebensräume 

waldassoziierter Tier- und Pflanzenarten. 

Oberstes Ziel der Bayerischen Staatsforsten ist es, den Staatswald in seiner Substanz unter 

Wahrung möglichst umfassender Waldfunktionen zu erhalten. Dies ist auch die Grundvoraus-

setzung, um seine biologische Vielfalt zu erhalten oder zu verbessern. Mittel- bis langfristig 

kann dies, gerade auf den immer noch stark nadelholzdominierten Flächen der zurückliegen-

den Salinenkahlschlagbewirtschaftung nur durch einen vorausschauenden und engagierten 

Waldumbau hin zu einem klimaresilienten, naturnahen und zukunftsfähigen Bergmischwald 

erreicht werden. Dabei ergeben sich große Schnittmengen zu den Anforderungen an einen 

modernen und zeitgemäßen Waldnaturschutz. Die Stärkung der Biodiversität macht Waldle-

bensräume dabei auch ein Stück weit resilienter gegen die Folgen des Klimawandels. Der 

Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt ist somit elementare Voraussetzung für Er-

folge beim Klimaschutz und bei der Anpassung der Gebirgswälder an die Folgen des Klima-

wandels. Naturschutz, Waldschutz und nachhaltige Bewirtschaftung dürfen daher nicht sekt-

oral betrachtet werden, sondern als voneinander abhängige Komponenten einer umfassend 

nachhaltigen und integrativen Gesamtstrategie. 

Ein gesunder und funktionstüchtiger Klimawald 

Å ist ein vielfältig gemischter Wald mit einem hohen Anteil klimaangepasster und auf Widerstands-
fähigkeit ausgerichteter, schwerpunktmäßig heimischer Baumarten. Das bedeutet v. a. mehr 
Laubbäume als heute sowie auch Herkünfte und Baumarten, die es aktuell bei uns bisher kaum 
gibt, die aber besser an die klimatischen Bedingungen angepasst sind, welche wir in 50 bis 100 
Jahren erwarten, 

 

1 In den Ostalpen stieg die Temperatur in den letzten 100 Jahren um knapp 2 °C an, global waren es 
nur ca. 0,8 °C. (Quelle: CIPRA International, 2022) 
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Å ist ein struktur- und artenreicher Wald mit jungen und alten, unterschiedlich dicken und hohen 
Bäumen, wozu auch eine ausreichende Ausstattung mit Biotopbäumen und Totholz gehört, 

Å ist ein ĂDauerwaldñ, d. h. es ist immer eine Waldbedeckung vorhanden, Kahlflªchen werden 
vermieden, wobei kleinflächige biodiversitätsfördernde Störungen aber auch gezielt zugelassen 
werden können, 

Å leistet einen hohen Holzzuwachs und entzieht der Atmosphäre dadurch große Mengen CO2, 

Å fördert Humusanreicherung und damit Kohlenstoffbindung im Boden und erhöht zugleich des-
sen Wasserspeicherfähigkeit, 

Å weist dank angepasster Schalenwildbestände auf möglichst großer Fläche bereits Verjüngung 
unter dem Schutz der Altbäume auf und  

Å kann auch alle weiteren Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktionen dauerhaft erfüllen. 

Die nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des bayerischen Staatswaldes durch das forst-
liche Fachpersonal der Bayerischen Staatsforsten ist auf dieses waldbauliche Leitbild aus-
gerichtet. 

Die aktive Gestaltung der Baumartenzusammensetzung im naturnah bewirtschafteten Wald, 

verstanden als Unterstützung natürlicher Anpassungsprozesse, sowie die gezielte Förderung 

Abbildung 4. Struktur- und artenreicher montaner Bergmischwald der nördlichen Kalkalpen mit Buchen, Tannen, 
Fichten und Bergahorn auf Ramsaudolomitstandort im Herbstaspekt (Foto: Alexander Rumpel) 



  

16 Naturschutzkonzept Forstbetrieb St. Martin 

von Struktur- und Baumartenvielfalt verspricht einen höheren Gesamtnutzen als weitere pau-

schale Forderungen nach großflächiger Einstellung der Waldbewirtschaftung.  

Das bereits vorhandene Naturwald-Netzwerk auf Flächen des Forstbetrieb St. Martin (rund 

4.050 ha bzw. 20 % der Waldfläche) ist Teil des vorbildlich bewirtschafteten Staatswalds und 

dient dabei als Referenz für die Entwicklung naturnaher Wälder im Klimawandel ohne den 

Einfluss forstlicher Maßnahmen. 
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4 Schwerpunkte und Umsetzung des Waldnaturschutzes 

4.1. Einteilung der Waldbestände in naturschutzfachliche Klassen 

Die Sicherung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Staatswald ist der zentrale An-

satz in der Naturschutzstrategie der Bayerischen Staatsforsten. Auf Grund historischer Ent-

wicklungen gibt es jedoch große regionale Unterschiede bei Waldstrukturen und der Artenzu-

sammensetzung in den bayerischen Wäldern. Im Naturschutzkonzept der Bayerischen Staats-

forsten wurde daher ein flächendifferenzierter Ansatz gewählt. Danach werden die Waldbe-

stände im Staatswald, differenziert nach Naturnähe und Bestandesdurchschnittsalter, in 4 

Klassen eingeteilt, ergänzt um eine Sonderkategorie für sonstige naturschutzfachlich wertvolle 

Bestªnde (ĂTrittsteine mit Management f¿r die Biodiversitªtñ). 

 

Im Rahmen des Forsteinrichtungsbegangs 2022 wurden am Forstbetrieb St. Martin gemäß 

den Vorgaben für die BaySF-Hochgebirgsbetriebe nachfolgend dargestellte Bestände erfasst. 

Dabei gelten auf Flächen des Forstbetriebs St. Martin folgende Bestände als naturnah: 

Abbildung 5: Einteilung der Waldbestände des Forstbetriebs St. Martin in naturschutz-
fachliche Klassen; Naturwälder (Klasse 1) und Trittsteine werden nicht forstlich ge-
nutzt 
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¶ Bergmischwälder: Bestände, die die Baumarten Fichte, Rot-Buche und Weiß-Tanne 

mit einem Mindestanteil von je 5 % aufweisen. 

¶ Laubwälder: Bestände mit einem Mindestanteil von 90 % Laubholz. 

¶ Subalpine Fichtenwälder: Fichtenwälder der kalkalpinen Zone der Randalpen ober-

halb ca. 1.500 m ü. NN, im Teilwuchsbezirk Leoganger Schieferberge aufgrund des 

naturräumlichen Anstiegs der Höhenstufe erst oberhalb ca. 1.600 m ü. NN. 

¶ Grenzstadien: Waldbestände, die auf klimatischen und/oder edaphischen Grenz-

standorten für das Waldwachstum stocken. 

¶ Sonstige naturnahe oder seltene Waldbestände: Besonders wertvolle Waldbe-

stände wie z. B. Eiben- oder Stechpalmen-reiche Bestände oder seltene Tannenwald-

gesellschaften (Abieteten), nach § 24 S-NSchG geschützte Waldflächen (Bruch- und 

Galeriewälder und sonstige Begleitgehölze an fließenden und stehenden Gewässern) 

sowie nicht gem. § 24 S-NSchG geschützte, aber wegen ihrer Bedeutung für den Na-

turschutz als Biotop in das Landesinventar aufgenommene (§ 36 S-NSchG) Waldbe-

stände. 

4.1.1. Klasse 1 ï Naturwald-Netzwerk 

Mit dem Zweiten Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern (Gesamt-

gesellschaftliches Artenschutzgesetz ï Versöhnungsgesetz) hat der Bayerische Landtag be-

schlossen, bis zum Jahr 2023 im Staatswald ein grünes Netzwerk einzurichten, das 10 Prozent 

der Staatswaldfläche umfasst und aus naturnahen Wäldern mit besonderer Bedeutung für die 

Biodiversität besteht, die dauerhaft der natürlichen Entwicklung überlassen sind (Naturwald-

flächen). Diese Naturwälder sind als neue Schutzkategorie im Bayerischen Waldgesetz 

(BayWaldG) verankert. Gemäß Gesetzesbegründung sollen mit den Naturwäldern im Wesent-

lichen drei Ziele verfolgt werden: 

ü Erhalt und Verbesserung der Biodiversität 

ü Erlebbarmachen für die Gesellschaft 

ü Referenzflächen im Klimawandel. 

Die Naturwälder bzw. die gleichwertigen Flächen am Forstbetrieb St. Martin bilden die Klasse-

1-Waldbestände. 

Diese alten Waldbestände zählen zu den großen Raritäten Mitteleuropas sowie des Alpen-

raums. Sie sind außerordentlich artenreich, weisen i.d.R. eine hohe Habitatkontinuität und Bi-

otoptradition auf und stellen wichtige Spenderflächen für die naturnah bewirtschafteten 
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Waldbestände im Forstbetrieb St. Martin dar. Sie sind ein entscheidendes Bindeglied der Ar-

tengemeinschaften des früheren Urwalds und der heutigen, nutzungshistorisch überprägten 

Waldlandschaft der Alpen. 

Erfassung und Vorkommen 

Insgesamt wurden von der Forsteinrichtung 4.049 ha Naturwaldflächen, davon rd. 580 ha 

Waldfläche innerhalb der Kulisse der Natura 2000-Gebiete, 745 ha Naturwaldreservate und 

19 ha Trittsteine mit natürlicher Waldentwicklung identifiziert und ausgewiesen. Es sind damit 

rund 36,5 Prozent der Holzbodenfläche des Forstbetriebs in einem Grünen Netzwerk dauer-

haft einer natürlichen Waldentwicklung überlassen. 

Ziele und Maßnahmen 

Ziel ist der Erhalt der Klasse 1-Bestände in ihrer derzeitigen Flächenausdehnung mit einer sich 

unbeeinflusst entwickelnden Totholz-, Biotopbaum- und Strukturausstattung. Die Naturwälder 

sollen sich eigendynamisch, ohne weitere menschliche Eingriffe entwickeln. Sie dienen als 

Spenderflächen und Trittsteine für Arten, die auf hohe Totholzmengen oder sonstige Sonder-

strukturen angewiesen sind, wie beispielsweise Urwaldreliktarten. Darüber hinaus stellen sie 

auch wichtige Referenzflächen für die Entwicklung naturnaher Wälder im Klimawandel ohne 

den Einfluss forstlicher Maßnahmen dar. Diese Bestände sollen, wie die bestehenden Natur-

waldreservate in die Alters- und Zerfallsphase einwachsen. Das Betreten der Naturwälder ist 

weiterhin nicht eingeschränkt. Um dies zu gewährleisten, bleiben notwendige Maßnahmen zur 

Verkehrssicherung zulässig. Ebenso sind notwendige Waldschutzmaßnahmen zugunsten um-

liegender Wälder im Einzelfall zulässig. 

Neben diesen Altbeständen sind zahlreiche naturschutzfachlich wertvolle Altbäume einzeln 

oder als Altholzinseln als wertvoll Trittsteine mit Vernetzungsfunktion über die ganze Forstbe-

triebsfläche verteilt. 

4.1.2. Klasse 2 ï alte, naturnahe Waldbestände 

Erfassung und Vorkommen 

Zur naturschutzfachlichen Klasse 2 zählen alle alten, naturnahen Wälder ab einem Bestan-

desdurchschnittsalter von 140 Jahren. 

Die Klasse 2 umfasst 1.580 ha. Das entspricht einem Anteil von rund 14,2 % der an der Holz-

bodenfläche des Forstbetriebs. Ältere Bergmischwälder nehmen dabei mit rund 1.193 ha die 

größte Fläche ein, gefolgt von älteren Grenzstadien (185,) und subalpinen Fichtenwäldern 
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(132,1 ha). Ältere Laubwälder sowie sonstige naturnahe Waldbestände der Klasse 2 stocken 

nur auf 68,4 ha. Der geringe Laubwaldanteil ist einerseits durch die bereits dargestellten Sali-

nenkahlschläge und Weidewirtschaft zu erklären, andererseits durch den nur geringen Umfang 

ausgesprochener Laubwaldlagen unterhalb von 700 m ü. NN (submontane Höhenstufe). 

Bergmischwälder der Klasse 2 finden sich ï wie die Bergmischwälder der Naturwälder ï über-

wiegend in den im Zuge der Salinenwirtschaft kaum erschlossenen höheren Lagen der Re-

viere St. Martin und Falleck. 

Ziele und Maßnahmen 

In den Waldbeständen der Klasse 2 werden mittel- bis langfristig durchschnittlich 40 m³ lie-

gendes und stehendes Totholz2 sowie 10 Biotopbäume je Hektar angestrebt. Nach Erreichen 

dieser Zielwerte sollen diese dauerhaft im Rahmen des betrieblichen Biotop- und Totholzma-

nagements gehalten werden.  

Der durchschnittliche Totholzvorrat der Klasse 2-Bestände beträgt mit Stand der Inventur im 

Jahr 2021 gut 42 m³/ha, womit das langfristige Ziel von durchschnittlich 40 m³/ha aus dem 

allgemeinen Naturschutzkonzept der BaySF im Forstbetrieb St. Martin bereits erfüllt ist. Um 

dauerhaft ein breites Spektrum an Zersetzungsphasen und Biotopbaumhabitaten zu gewähr-

leisten, verbleiben Biotopbäume und Totholz bis zu ihrem natürlichen Zerfall im Bestand. 

Weitere Details sowie fachliche Hintergründe zum betrieblichen Biotop- und Totholzmanage-

ment sind im Kap. 4.2. dargestellt. 

4.1.3. Klasse 3 ï jüngere, naturnahe Waldbestände 

Erfassung und Vorkommen 

Zur naturschutzfachlichen Klasse 3 zählen alle jüngeren, naturnahen Wälder bis zu einem 

Bestandesdurchschnittsalter von 140 Jahren. Aufgrund der alters- bzw. entwicklungsphasen-

bedingten unterschiedlichen Strukturausstattung natürlicher Wälder dieser Altersklasse wird 

innerhalb dieser Klasse zwischen Beständen mit quantifizierten (Alter: 100 und 140 Jahren), 

sowie solchen ohne quantifizierte Biotopbaum- und Totholzziele (Alter unter 100 Jahren) un-

terschieden. 

 

2 Der Vorrat von 40 m³/ha bezieht sich auf Totholz ab Kluppschwelle 7 cm, einschließlich einer Pau-
schale von 5 m³/ha für Stockholz 
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Naturnahe Waldbestände der Klasse 3 besitzen mit rund 407 ha eine im Vergleich zur Klasse 

2 deutlich geringere Flächenausdehnung (rd. 3,7 % der Holzbodenfläche). Die räumlichen 

Schwerpunkte liegen mit 151,6 ha bzw. 99,5 ha in den Revieren Unken I und Unken II.  

In den Beständen der Klassen 2 und 3 ist auf rund 450 ha eine planmäßige Nutzung vorgese-

hen. Es handelt sich überwiegend um Bergmischwälder, in geringerem Umfang auch um sub-

alpine Fichtenwälder sowie Block-Fichtenwälder. Die restlichen rund 1.536 ha der Klassen 2 

und 3-Bestände stehen in Hiebsruhe. 

Ziele und Maßnahmen 

In den Klasse 3-Beständen über 100 Jahren werden durchschnittlich 20 m³ liegendes und 

stehendes Totholz sowie 10 Biotopbäume je Hektar angestrebt. Diese Ziele sollen mittelfristig 

(in 20 bis 30 Jahren) erreicht und dann ebenfalls dauerhaft gehalten werden.  

Der Totholzvorrat der Klasse 3-Bestände beträgt mit Stand der Inventur im Jahr 2021 rund 

47 m³/ha. Das Ziel von durchschnittlich 20 m³/ha hat der Forstbetrieb St. Martin somit zurzeit 

deutlich überschritten. Um auch in der Klasse 3 dauerhaft ein breites Spektrum an Zerset-

zungsphasen und Biotopbaumhabitaten zu gewährleisten, verbleiben Biotopbäume und Tot-

holz auch in dieser Klasse bis zu ihrem natürlichen Verfall im Bestand. 

Durch die Anwendung naturnaher waldbaulicher Pflegekonzepte können bereits in jüngeren 

Beständen gezielt (künftige) Biotopbäume mit beginnender Ausbildung von Sonderstrukturen 

wie Astabbrüchen oder Rindenschäden erhalten und gefördert werden. 

Totholz und Biotopbäume aus der Verjüngungsnutzung werden in nachfolgende Jungbe-

stände übernommen. 

Weitere Details sowie fachliche Hintergründe zum betrieblichen Biotop- und Totholzmanage-

ment sind im Kap. 4.2. dargestellt. 

4.1.4. Klasse 4 ï übrige Waldbestände 

Erfassung und Vorkommen 

Waldbestände, die nicht den Klassen 1 bis 3 zugeordnet werden können oder als Trittsteine 

ausgewiesen wurden, werden als Klasse 4-Bestände bezeichnet. Bei diesen Wäldern handelt 

es sich i.d.R. um Fichten-dominierte Bestände tieferer Lagen mit geringer Naturnähe. Zurzeit 

nehmen die Klasse 4-Bestände eine Fläche von rund 5.053 ha ein, was rund 45 % der Holz-

bodenfläche entspricht.  
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Ziele und Maßnahmen 

Die Klasse 4-Bestände stehen besonders im Fokus des naturnahen Waldumbaus, vorrangig 

mittels Förderung von Waldstruktur und Habitatfunktion, unter anderem durch Erhöhung des 

Tannen- und Laubholzanteils. 

Auch in diesen Beständen verfolgt der Forstbetrieb den Erhalt bzw. die Förderung von Biotop-

bäumen sowie die Anreicherung von stehendem und liegendem Totholz. Allerdings ist dies 

aufgrund der ungünstigen Waldschutzsituation in den größtenteils fichtendominierten Bestän-

den oftmals nur eingeschränkt möglich, so dass für diese Klasse keine quantifizierten Totholz-

ziele formuliert sind. Horst- und Höhlenbäume genießen natürlich auch innerhalb dieser Ku-

lisse besonderen Schutz und werden konsequent erhalten. 

Folgende Maßnahmen sind in Klasse 4-Waldbeständen vorgesehen: 

¶ Wo möglich: Belassen von Biotopbäumen und Totholz, vorzugsweise mit Baumarten 

der natürlichen Waldgesellschaft. 

¶ Erhalt von Einzelbäumen oder Gruppen von natürlicherweise vorkommenden Misch-

baumarten in Nadelholzbeständen als Samenbäume sowie zur ökologischen Anreiche-

rung. Bei natürlichem Absterben und Zerfall Belassen als Biotopbaum bzw. Totholz. 

¶ Langfristige Erhöhung der Baumartenanteile der natürlichen Waldgesellschaft in natur-

fernen Nadelbaumbeständen. 

¶ Erhalt und Förderung von vertikalen und horizontalen Strukturen im Zug der Holzernte 

sowie durch die Integration kleinerer, nicht waldschutzrelevanter Störungsereignisse. 

4.1.5. Trittsteine mit besonderem Management für Biodiversität 

Erfassung und Vorkommen 

Neben den vier naturschutzfachlichen Klassen wurden in 4 Beständen auf insgesamt 19 ha 

naturschutzfachlich besonders wertvolle Flächen ergänzend als Trittsteine mit besonderem 

Management für die biologische Vielfalt ausgewiesen. Dabei handelt es sich vorwiegend um 

ökologisch besonders wertvolle Flächen, deren Erhalt oder Förderung häufig auch aktive Maß-

nahmen erfordern. Dort ist eine dauerhafte natürliche Waldentwicklung i.d.R. nicht zielführend. 

In diese Kategorie gehören u.a.: 

¶ Naturschutzfachlich wertvolle Bestände, in denen noch Maßnahmen zur Verbesserung 

der Biodiversität notwendig sind (z. B. Auszug von gesellschaftsfremden Baumarten). 
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¶ Naturschutzfachlich besonders wertvolle Bestände, zu deren Erhaltung langfristig wie-

derkehrende Naturschutzmaßnahmen erforderlich sind (z. B. Erhalt lichter Waldstruk-

turen); diese können auch temporär in Hiebsruhe stehen. 

¶ Einzelne naturschutzfachlich besonders wertvolle Bestände mit längerfristiger Hiebs-

ruhe (z. B. Höhlenbaumzentren oder Habitate seltener bzw. stark gefährdeter Arten). 

¶ Sonstige Hotspots der Artenvielfalt, wie beispielsweise Wuchsorte seltener Pflanzen-

arten wie Frauenschuh oder anderer seltener Orchideen, die der gezielten Pflege be-

dürfen. 

Ziele und Maßnahmen 

Der spezifische Schutzzweck der einzelnen Trittstein-Fläche bestimmt das Management und 

wurde im Zuge der Forsteinrichtung festgelegt und im Revierbuch kurz beschrieben. Darüber 

hinaus werden die Trittsteine analog zu den vier naturschutzfachlichen Klassen auf der Natur-

schutzkarten mittels eigener Signatur dargestellt. Im Zuge der folgenden Forsteinrichtungen 

erfolgt eine periodische Überprüfung der Trittsteinausweisungen, Zielsetzungen und der ge-

planten Maßnahmen. 

Die Trittsteine mit besonderem Management für Biodiversität bilden zusammen mit den natur-

nahen Waldbeständen (Klasse 1 bis 3) und den gesetzlich geschützten Waldbiotopen einen 

weiteren wichtigen Baustein im Waldbiotopverbundsystem. Dieses wird ergänzt durch ein fein-

maschiges Netz an Totholz- und Biotopbaumstrukturen auf der gesamten Waldfläche. 

4.2. Management von Totholz und Biotopbäumen 

Waldökologische Bedeutung von Totholz und Biotopbäumen 

Totholz, Biotopbäume und besondere Altbäume (sog. ĂMethusalemeñ) sind für den Schutz vie-

ler Waldarten von herausragender Bedeutung. Durch die Ausbildung einer Vielzahl an beson-

deren Kleinstlebensräumen wie beispielsweise Höhlen, Stammverletzungen, Kronentotholz 

oder Pilzfruchtkörper (sog. Mikrohabitate) bieten sie einer Vielzahl charakteristischer Waldar-

ten einen wichtigen Lebensraum. Viele Arten oder Artengemeinschaften kommen lediglich auf 

bestimmten Baummikrohabitaten vor. So entwickelt sich die Larve des Alpenbocks nur in stär-

kerem, besonnten Laubtotholz, während viele Fledermausarten auf Kleinstlebensräume wie 

Baumhöhlen, Spaltenquartieren Rindentaschen an Bäumen angewiesen sind. Selbst Amphi-

bien und Reptilien profitieren von liegendem Totholz, dass ihnen als Deckung und Winterquar-

tier dient. Je grösser die Vielfalt an Baummikrohabitaten an Bäumen sowie stehendem und 
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liegendem Totholz innerhalb eines Bestan-

des ist, desto mehr verschiedenen Arten 

wird ein geeigneter Lebensraum angebo-

ten. Nirgendwo sonst im Wald treten sel-

tene und gefährdete Arten daher in so gro-

ßer Zahl und Vielfalt auf wie an diesen öko-

logisch besonders bedeutsamen Wald-

strukturen. Für Bergmischwälder ist erst 

bei einem Totholzaufkommen von 20 bis 

30 m³/ha mit einem verstärkten Auftreten 

naturschutzfachlich bedeutsamer Arten zu 

rechnen. Aber auch für die Verjüngung von 

Gebirgswäldern besitzt stärker zersetztes 

Totholz als Keim- und Nährsubstrat, neben 

seiner Funktion beim Humuserhalt und 

Wasserrückhalt, eine essenzielle Bedeu-

tung. Biotopbäume sind wertvolle Spender 

an hochspezialisierten Arten für die sie um-

gebenden Bestände. 

Als typische Elemente reifer Wälder treten stärkeres Totholz sowie Biotopbäume mit vielfälti-

gen Kleinlebensräumen vermehrt erst mit zunehmendem Bestandesalter, insbesondere in der 

Alters- und Zerfallsphase auf. Bedingt durch die frühere Altersklassen- und Kahlschlagsbewirt-

schaftung fehlen diese typischen Strukturen später Waldentwicklungsphasen jedoch in vielen 

Beständen. Für ausbreitungsschwache und sehr spezialisierte Arten, wie Urwaldreliktarten, 

sind dadurch vielfach wichtige Lebensräume verschwunden und die Habitattraditionen abge-

rissen. 

Neben wertvollem Lebensraum entstehen durch die Totholzanreicherung weitere positive Sy-

nergieeffekte. Totholz wirkt sich günstig auf Humusbildung sowie die Wasser- und Kohlen-

stoffspeicherfähigkeit der Böden aus. Somit wird auch der Wasserrückhalt in den Wäldern 

weiter verbessert. Das Belassen von Totholz und Feinreisig ist neben den Biodiversitätsas-

pekten auch für die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit von Belang. Insbesondere 

auf nährstoffärmeren Standorten ist die Menge und Qualität der nicht genutzten organischen 

Substanz (v.a. auch Feinreisig) für die Humusbildung und damit für die Nährstoffversorgung 

der Böden entscheidend. Dies ist insbesondere für die Tangelhumusböden auf nährstoffarmen 

Carbonat- bzw. Dolomit-Standorten des Forstbetriebs St. Martin von hoher Bedeutung. 

Abbildung 6: Starkes, stehendes Totholz mit zahlreichen 
Specht-Frasslöchern (Foto: Thomas Zanker) 
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Berücksichtigung von Totholz und Biotopbäumen im Rahmen der naturnahen Waldbe-
wirtschaftung 

Durch die Integration von Totholz, Biotopbäumen und Altholzgruppen in die Waldbewirtschaf-

tung können diese waldökologisch besonders bedeutsamen Strukturen gezielt angereichert 

und als Habitate bis zum ihrem natürlichen Zerfall genutzt werden. Dem Forstbetrieb St. Martin 

ist es ein besonderes Anliegen, dass im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung ein 

ausreichender Anteil an Totholz und Biotopbäumen bei der Bewirtschaftung erhalten und ge-

fördert sowie dauerhaft von der Nutzung ausgenommen wird. Die Integration von Biotopbäu-

men und Totholz findet im Rahmen eines flächendifferenzierten Managements unter Berück-

sichtigung der Belange der übrigen Waldnutzung statt. Dabei reicht die Spanne von der natür-

licher Totholz- und Biotopbaumentwicklung in den Naturwäldern, über quantifizierte Ziele in 

der Klasse 2 und 3 bis hin zur ökologischen Anreicherung im Zuge des Waldumbaus in den 

Klasse 4-Beständen. Somit werden vom einzelnen Biotopbaum oder Totholzelement bis zur 

großen Naturwaldfläche wertige Vernetzungselemente geschaffen, die der Sicherung und der 

Verbreitung von anspruchsvollen Arten dienen (Waldbiotopverbundsystem). 

Im Rahmen des Natural-Controllings durch die Forsteinrichtung werden auch die Umsetzung 

des betrieblichen Totholz- und Biotopbaummanagements bewertet. Darüber hinaus erfasst die 

Forsteinrichtungsinventur periodisch die Totholzmengen und Biotopbäume als wichtige Indi-

katoren für die biologische Vielfalt im Wald. 

Arbeits- und Verkehrssicherheit 

Die Berücksichtigung von Totholz und Biotopbäumen bei betrieblichen Maßnahmen stellt eine 

äußerst anspruchsvolle Aufgabe dar. Dabei gilt: Die Gesundheit und Unversehrtheit der eige-

nen Beschäftigten, der beauftragten Unternehmen und der Erholungssuchenden haben 

oberste Priorität. Sobald eine Gefährdung für die Waldarbeit nicht ausgeschlossen werden 

kann, dürfen Biotopbäume gefällt oder stehendes Totholz zu Fall gebracht werden, verbleiben 

aber zur Totholzanreicherung im Bestand. Im Bereich von öffentlichen Straßen oder Erho-

lungseinrichtungen werden Biotopbäume und Tothölzer, von denen eine anzunehmende Ge-

fahr ausgeht, gefällt und verbleiben nach Möglichkeit ebenfalls als Totholz im Bestand liegen. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen der Arbeits- und Verkehrssicherheit werden eventuelle 

naturschutzrechtliche Prüf- und Erlaubnispflichten beachtet und eingehalten. 

Waldarbeitende und Revierleitende sind geschult, um Biotopbäume zu erkennen und eine 

sachgerechte Abwägung zwischen Belangen des Naturschutzes, der Arbeitssicherheit und der 

Verkehrssicherungspflicht zu treffen. Der Umgang mit Gefahren, die von Totholz und Biotop-

bäumen bei der Waldbewirtschaftung ausgehen können, wird zum einen in der 
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Betriebsanweisung ĂUmgang mit stehendem Totholz bei der motormanuellen Holzernteñ gere-

gelt. Zum anderen sollen durch den Einsatz geeigneter Technik (z. B. hydraulischer Fällkeil) 

diese Konflikte so weit als möglich entschärft werden. Durch Aufklärungsarbeit werden auch 

die Selbstwerber für die Notwendigkeit des Erhalts von Biotopbäumen und Totholz sensibili-

siert. 

Totholz und Biotopbäume im Kontext der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Auch in der Öffentlichkeit wird die besondere naturschutzfachliche Bedeutung von Totholz und 

Biotopbäumen für naturnahe und artenreiche Waldökosysteme kommuniziert. Dies ist für die 

Akzeptanz in der Bevölkerung notwendig, da die Anreicherung von liegendem Totholz in erster 

Linie durch Liegenlassen von Hiebsresten im Zuge von Holzerntemaßnahmen und durch Be-

lassen von Einzelbäumen infolge von Schadereignissen erfolgt. Diese Vorgehensweise steht 

häufig in Konkurrenz zur Brennholznutzung. 

4.2.1. Biotopbäume 

Als Biotopbäume in Sinne dieses Konzeptes gelten lebende Bäume mit besonderen Struktur-

merkmalen wie  

¶ Bäumen mit Specht-, Faul- oder Mulmhöhlen, vor allem an Laubholz (Buche, Berg-

Ahorn, aber auch Tanne), 

¶ Horstbäume, 

¶ Bäume mit Konsolenpilzen oder sonstigen mehrjährigen Pilzfruchtkörpern, 

¶ Bäume mit größerflächigen freiliegendem Holzköper oder Spaltenquartieren, 

¶ Bäume mit abgebrochenen Kronen oder Starkastbruch sowie 

¶ lebende Baumstümpfe oder bizarre Wuchsformen (z. B. hohler, kaminartiger Stamm). 

Für Biotopbäume ist kein Mindest-Durchmesser gefordert, es muss sich aber um lebende 

Bäume handeln. Biotopbäume beherbergen häufig gesetzlich geschützte Lebensstätten, z. B. 

besiedelte Horste oder Spechthöhlen. Um das versehentliche Fällen und Beschädigungen ge-

schützter Lebensstätten zu vermeiden, sind Biotopbäume im Zuge der Hiebsvorbereitung 

grundsätzlich zu markieren (Laubholz vorzugsweise in unbelaubtem Zustand). Durch die 

Kennzeichnung und den Erhalt von Biotopbäumen wird Vorsorge getroffen, um lokale Popu-

lationen von Waldarten nicht dauerhaft zu beeinträchtigen. Zudem zielt das Naturschutzkon-

zept des Forstbetriebs auf die dauerhafte und flächendeckende Entwicklung und Ausstattung 

von Habitatstrukturen für die verschiedenen Waldarten ab. Biotopbäume liefern häufig bereits 

zu Lebzeiten Totholzstrukturen und verbleiben auch nach ihrem Ableben als Totholz im Wald. 
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Durch die naturnahe Waldbewirtschaftung der vergangenen Jahrzehnte wurde auf den Flä-

chen des Forstbetriebs St. Martin bereits ein ökologisch wirksames Netzwerk an Biotopbäu-

men, u. a. auch Höhlen- und Horstbäume, aufgebaut. Davon profitieren in erster Linie höhlen-

bewohnende Vogelarten wie z. B. die Spechtarten oder Kleineulen aber auch weitere Folge-

nutzer der Höhlen wie verschiedene Fledermausarten, andere Waldvögel, Insekten oder Bil-

che. 

Besondere Altbäume (sog. ĂMethusalemeñ) 

Methusaleme aller Baumarten werden auf Grund ihrer herausragenden Dimension und des 

damit verbundenen hohen Alters grundsätzlich nicht mehr genutzt und gelten ab einem Brust-

höhendurchmesser (BHD) von 100 cm als Methusaleme. 

Besonders starke, markante oder bizarre Einzelexemplare bereichern das Landschaftsbild 

und werden daher als besondere Natur-Erscheinung, Landmarken oder Anschauungsobjekt 

erhalten. 

Abbildung 7: Gezielt im bewirtschafteten Wald erhaltener, besonders beeindruckender Fichten-Baumveteran 
(sog. ĂMethusalemñ) am Litzlrücken (Foto: Alexander Rumpel) 
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Erfassung und Vorkommen 

Im Rahmen der Forsteinrichtungs-Inventur im Jahr 2021 wurde auch die Ausstattung des 

Forstbetriebes mit lebenden Biotopbäumen ermittelt. Aufzunehmen waren an Koordinaten-

Bäumen ab 20 cm BHD in den Probekreisen folgende drei ökologische Parameter: 

¶ Höhlen 

¶ Freiliegender Holzkörper 

¶ Pilzkonsolen (an lebenden Bäumen) 

Am einzelnen Stamm konnten mehrere Merkmale gleichzeitig aufgenommen werden. Auf-

grund natürlicher Dynamik kommt es im Gebirgswald durch Steinschlag immer wieder zu 

Stammverletzungen. Sofern diese Schäden zu größeren freiliegenden Holzkörpern (größer als 

Handteller) führten, wurden auch solche Bäume als Biotopbäume erfasst. Bei der regulären 

Waldbewirtschaftung können diese Exemplare aber entnommen werden, sofern nicht weitere 

besondere Strukturmerkmale gemäß der obigen Definition auftreten oder diese von besonde-

ren Arten als Habitat genutzt werden. Nicht erfasst dagegen wurden aufgrund von hohen 

Schalenwildbeständen in der Vergangenheit geschälte Bäume. 

Durchschnittlich sind rd. 12 Biotopbäume pro Hektar Holzboden vorhanden. Dabei wurden an 

rd. 21 % aller Inventurpunkte Bäume mit Biotopbaummerkmalen erfasst. Der Schwerpunkt 

liegt bei Bäumen mit freiliegendem Holzkörper (rd. 86 % aller Biotopbäume). Hier kommen 

insbesondere die Steinschlagschäden in steileren Lagen zum Tragen. Rd. 13 % der Biotop-

bäume weisen eine Höhle auf. Je Hektar Holzboden sind lediglich 1,4 lebende Höhlenbäume 

vorhanden. Nicht berücksichtigt sind hierbei Höhlen an bereits abgestorbenen Bäumen (Tot-

holz). 66 % der Höhlenbäume sind Laubbäume (überwiegend Buchen und Edellaubbäume). 

Relativ gering ist die Zahl der von der Inventur aufgenommenen Bäume mit Pilzkonsolen. 

In den naturnahen Beständen der Klasse 2 und 3 (älter 100 Jahre) liegen die Werte mit rund 

15 Biotopbäumen pro Hektar über dem betrieblichen Durchschnittswert. Innerhalb der Kulisse 

der Naturwaldflächen (Klasse 1) fällt der Wert mit knapp 8 Biotopbäumen pro Hektar niedrig 

aus, was u.a. mit der standörtlich bedingten Vorratsarmut sowie den geringen Dimensionen 

der Bestände erklärt werden kann. 

Bei den dargestellten Werten ist zu berücksichtigen, dass weitere Arten von Biotopbäumen 

wie beispielsweise Horstbäume oder besondere Wuchsformen (z.B. bizarre Einzelbäume mit 

Knollenwuchs, Epiphytenbäume etc.) von der betrieblichen Inventur nicht erfasst wurden. 
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Ziele und Maßnahmen 

In den Beständen der Klasse 2 und 3 werden durchschnittlich 10 Biotopbäume je Hektar bis 

zu deren natürlichen Zerfall angestrebt. In den Beständen der Klasse 4 werden vorzugsweise 

Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft als Biotopbäume angereichert. Aufgrund der viel-

fach naturferneren Bestockung dieser Bestände können dies auch weniger als 10 Biotop-

bäume pro Hektar sein.  

Besonders wertvoll sind Altbäume der potenziell natürlichen Vegetation. Diese setzt sich auf 

den heterogenen Standorten der Forstbetriebsflächen hauptsächlich aus Fichte, Tanne, Wald-

kiefer, Lärche, Buche, Berg-Ahorn sowie in den Tallagen auch Eiche zusammen. Darüber hin-

aus werden auch Pionierbaumarten wie Weide, Birke, Aspe, Vogelbeere und Erle gezielt als 

Biotopbäume erhalten bleiben, da diese aufgrund ihrer geringen Lebensdauer frühzeitig wert-

volle Sonderstrukturen ausbilden. Im Zuge der Bewirtschaftung sind solche Mischungsele-

mente gezielt zu fördern und bei Biotopbaumeigenschaft oder schlechter Holzqualität grund-

sätzlich auf der Fläche zu belassen. Dabei gilt grundsätzlich: Je höher die Qualität eines Bau-

mes als Biotop, desto geringer ist i.d.R dessen Nutzwert. 

Die wichtigsten innerbetrieblichen Umsetzungshinweise zum Biotop- und Totholzmanagement 

werden nachfolgend aufgeführt (nicht erschöpfend): 

¶ Einzelstammweises Vorgehen: Bei der Hiebsvorbereitung ist bei jedem Baum zwi-

schen Holzwert, ökologischen Wert und waldbaulicher Wirkung auf benachbarte 

Bäume sowie Verjüngung abzuwägen. 

¶ Zu erhaltende Biotopbäume (v.a. Höhlen- und Horstbäume) werden im Rahmen der 

Hiebsvorbereitung einheitlich markiert; dies gilt insbesondere für Biotopbäume, die 

nicht unmittelbar als solche zu erkennen sind. Bei eindeutig erkennbaren Biotopbäu-

men (z. B. Methusaleme) kann auf die Markierung verzichtet werden. 

¶ Biotopbäume, wie auch stehendes Totholz, bleiben grundsätzlich bis zum natürlichen 

Zerfall erhalten. 

¶ Altholzgruppen oder Altbestandsreste werden als ĂTrittsteineñ belassen. 

¶ Versehentlich gefällte Bäume mit Höhlen sowie hohle Bäume werden als liegendes 

Totholz bzw. liegende Röhre im Bestand belassen (z. B., weil vom Boden aus die ent-

sprechenden Strukturmerkmale nicht erkannt werden konnten). 

¶ Seltene Baumarten wie Sommer-Linde, Berg- und Spitz-Ahorn, Berg-Ulme, Weiß-

tanne, Eiche usw. werden bei der Biotopbaumauswahl gezielt berücksichtigt. Insbe-

sondere in höheren Lagen kommt dem Berg-Ahorn eine hohe naturschutzfachliche Be-

deutung für die Artenvielfalt und als Vernetzungselement zu. 
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¶ Horstbäume werden besonders geschützt. Bei seltenen und störungsempfindlichen Ar-

ten finden während der Balz-, Brut- und Aufzuchtszeiten im Umkreis von 300 m um den 

Horst keine forstlichen oder jagdlichen Maßnahmen statt. Die Horstschutzzonen orien-

tieren sich an den Empfehlungen der von der Landesanstalt für Wald und Forstwirt-

schaft (LWF) verºffentlichten ĂArbeitsanweisung zur Erfassung und Bewertung von 

Waldvogelarten in Natura 2000-Vogelschutzgebieten (SPA)ñ. 

¶ Der sichere Umgang mit Totholz ist im Hinblick auf die Arbeitssicherheit in einer Ar-

beitsanweisung für die Waldarbeiter geregelt. Die Arbeits- und Verkehrssicherheit ge-

bührt im Zweifelsfall der Vorrang (siehe auch Hinweise zur Verkehrs- und Arbeitssi-

cherheit auf S. 26. 

Finanzielle Förderung 

Mit Stand 2012 ist eine finanzielle Förderung für das Belassen von Horst und Höhlenbäume in 

bestimmten ausgewiesenen Gebieten durch das Land Salzburg möglich. Diese Bäume sind 

explizit zu kennzeichnen. Die Bindungsdauer beträgt 20 Jahre, die Förderung erfolgt als Ein-

malzahlung mit 200,- EUR je Baum. Die maximale Fördersumme für den gesamten Forstbe-

trieb ist pro Jahr festgeschrieben. 

Für die Saalforste wurden begrenzte Projektgebiete ausgewiesen und entsprechende Ver-

träge zwischen Naturschutzbehörde und Forstbetrieb abgeschlossen. Als Kulisse dienen die 

Flächen des Naturparks Weißbach aber auch weitere besonders wertvolle Flächen. 

Altholzinseln und Höhlenbäume wurden vor allem im Distrikt ĂGerhardsteinñ ausgewiesen. 

Die Förderung beschränkt sich auf wirtschaftlich bringbare Lagen (Wirtschaftswälder und 

Schutzwälder mit Ertrag) sowie Natura 2000-Gebiete. 

Gefördert werden: 

¶ lebend und absterbende Bäume mit Bruthöhlen, BHD mind. 35 cm 

¶ ökologisch besonders wertvolle Bäume mit mehreren Fraßhöhlen 

¶ Bäume mit Horsten großer Vogelarten (Greife, Graureiher, etc.) 

¶ Regelmäßig genutzte Schlafbäume 

¶ Ameisenlaufbäume und Bäume als Substrat für Flechten 
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4.2.2. Totholz 

Das Totholzkonzept der Bayerischen Staatsforsten ist nachhaltig auf der Fläche verankert, 

was steigende Totholzvorräte sowohl bayernweit im Staatswald wie auch im Forstbetrieb St. 

Martin belegen. Seit der letzten Inventur sind die Totholzvorräte hier weiter angestiegen. 

Sorge bereitet der ungewollte Anstieg von Totholz durch Absterbe-Erscheinungen (v. a. im 

Nadelholz in tieferen, wärmebegünstigen Lagen) durch Trockenstress in Verbindung mit Hit-

zeschäden sowie weiteren biotischen Schadfaktoren (Borkenkäfer). 

Erfassung und Vorkommen 

Bei der Inventur im Rahmen der Forsteinrichtung wurde sowohl liegendes als auch stehendes 

Totholz (BHD Ó 20 cm, über 1,30 m lang bzw. hoch) getrennt nach den Baumartengruppen 

Nadelholz, Eiche und übriges Laubholz erfasst. Nicht eindeutig anzusprechendes Totholz wird 

dem Nadelholz zugerechnet. 

Abbildung 8: Integration eines kleineren Störungsereignisses zur gezielten Anreicherung stärkeren Totholzes im 

Rahmen des betrieblichen Totholzkonzepts. Foto: Alexander Rumpel) 
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Im Rahmen der Inventur nicht erfasst wurde somit Totholz unter 20 cm Stärke sowie Stock- 

und Wurzelholz. Die ökologisch wirksame Totholzmenge liegt demnach deutlich über der im 

Rahmen der Inventur erfassten Menge. 

Die Totholzmenge über 20 cm BHD am Forstbetrieb St. Martin beläuft sich insgesamt auf rund 

279.000 m³. Dies entspricht rund 8 % des lebenden Vorrats. Umgerechnet auf den Hektar 

Holzboden ergibt sich ein erfasster durchschnittlicher Totholzvorrat von rund 25 m³/ha Holz-

boden. Bezieht man das Stockholz mit etwa 5 m³/ha (Bundeswaldinventur II) ein und rechnet 

den aufgenommenen Totholzvorrat auf die Kluppschwelle 7 cm (incl. Kronenholz) hoch (Um-

rechnungsfaktor 1,35 nach CHRISTENSEN et. al 20053), beläuft sich der tatsächliche Totholz-

vorrat am Forstbetrieb St. Martin auf rund 36 m³ Totholz/ha. Der Wert liegt geringfügig unter 

den durchschnittlichen Totholzmengen der übrigen BaySF-Hochgebirgsbetriebe, die aller-

dings z. T. gar keine oder kürze Zeiten der Salinenbewirtschaftung vorzuweisen haben und 

damit höhere Laubholzanteile aufweisen als der Forstbetrieb St. Martin.  

Im Vergleich zur letzten Inventur 2011 stieg der hochgerechnete Totholzvorrat von damals 

25 m3/ha (Herleitung wie oben beschrieben) auf jetzt 36 m3/ha um insgesamt 44 % an. 

Die nachfolgenden Graphiken zeigen die Verteilung der Totholzvorräte im Forstbetrieb St. 

Martin differenziert nach Baumartengruppen und Stärkeklassen (links) sowie den gemessenen 

Totholzvorrat ab 20 cm Durchmesser in den Klassewaldbeständen (rechts)4: 

 

Das für viele Totholzbewohner besonders wertvolle stärkere Totholz (Ó 48 cm) umfasst inzwi-

schen fast 1/3 des gesamten Totholzvorrats. Der weiterhin geringe Laubholz-Totholzvorrat 

 

3 CHRISTENSEN ET AL. (2005) Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. ForEcol-
Manage 210: 267-282. 

4 Zu berücksichtigen ist, dass die statistische Absicherung der Werte, insbesondere in Klasse 2 und 3 
aufgrund ihrer reduzierten Flächengrößen, eingeschränkt ist. 
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korrespondiert mit dem geringen Laubholz-Anteil des Forstbetriebs, hat erfreulicherweise in 

den letzten zehn Jahren aber um rund ein Drittel zugenommen. 

In den Naturwaldflächen (nur Holzboden) liegt der Totholzvorrat mit gut 33 m3/ha gemesse-

nem Totholz bzw. gut 45 m3/ha hochgerechnetem Totholz je ha Holzbodenfläche zwischen 

dem der Klasse-2- und Klasse-3-Waldbestände. 

Das Totholz besteht überwiegend aus Nadelholz (rd. 90 %) und liegt damit geringfügig über 

dem Nadelholzanteil an der Bestockung. Totholz ist in den drei Stärkeklassen mit jeweils etwa 

100.000 m³ sehr gleichmäßig vertreten.  

Positive Wirkungen des Totholzes auf den Erhalt der Wuchskraft sowie der Wasserrückhalte-

kraft der Standorte sind - wenn auch derzeit noch schwer quantifizierbar - anzunehmen. 

Ziele und Maßnahmen 

In Klasse 1 sind aufgrund der natürlichen Waldentwicklung keine quantifizierten Totholzziele 

vorgesehen. In den Waldbeständen der Klasse 2 werden 40 m³ pro Hektar (m3/ha) und in den 

Waldbeständen der Klasse 3  20 m3/ha liegendes und stehendes Totholz ab einem Bestan-

desalter von 100 Jahren (ab 7 cm Stärke, einschließlich Stockholz) angestrebt. Wie bereits 

dargestellt, hat der Forstbetrieb St. Martin diese Zielwerte bereits erreicht ï in der Klasse 3 

sogar um mehr als das doppelte. 

Totholz verbleibt, wie die dauerhaft zu erhaltenden Biotopbäume, bis zu dessen natürlichen 

Zerfall im Bestand, um dauerhaft ein möglichst breites Spektrum an Zersetzungsphasen zu 

gewährleisten. Angestrebt wird Totholz von allen Baumarten, in allen Zersetzungsstadien, 

Stärkeklassen und Belichtungssituationen, um möglichst die gesamte Bandbreite der ökologi-

schen Nischen von Totholz zu repräsentieren. Im Fokus des betrieblichen Totholzmanage-

ments steht zur Zeit vor allem die Erhöhung des Laubholzanteils am Totholz, da dieses, ins-

besondere in stärkeren Dimensionen, in vielen Beständen durch die zurückliegenden Salinen-

wirtschaft noch sehr selten ist und diese besonders viele heimischen wirbellosen Tierarten 

(v.a. Käfer, Hautflügler) als wichtige Habitatrequisite dient. 

Um eine ausreichende Menge an Totholz im bewirtschafteten Wald zu erreichen bzw. dauer-

haft zu erhalten, können die Bestände durch Belassen von im Zuge der Holzernte anfallendem 

und nicht zur Borkenkäferbrut geeignetem Kronenmaterial, angereichert werden. Des Weite-

ren können kleinere Windwürfe (v. a. Laubholz oder entrindetes Nadelholz) gezielt zur Anrei-

cherung insbesondere von Starktotholz bzw. zur lokalen Anreicherung hoher Totholzmengen 

genutzt werden. 
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Schlagabraum, Reisig und liegen gebliebenes Restholz aus dem Holzeinschlag sind ebenfalls 

Totholz im oben genannten Sinne. Neben Deckung und Brutraum für zahlreiche Waldvogelar-

ten, Reptilien und Kleinsäuger liefern sie nach ihrer vollständigen Zersetzung die Nährstoffe 

für die nächste Waldgeneration. 

Im Rahmen eines Sonderprogramms wurden im Revier Unken I in totholzärmeren Beständen 

zusätzlich zu Hiebsresten und natürlich absterbenden Bäumen gezielt Hochstümpfe mittels 

aktiven Totholzmanagements angelegt. Begleitende wissenschaftliche Untersuchungen konn-

ten die Wirksamkeit dieses innovativen Ansatzes zur Erhöhung der Biodiversität überzeugend 

belegen. 

4.3. Weitere Naturschutzaspekte bei der Waldbewirtschaftung 

4.3.1. Faktoren für Biodiversitätsverluste auf Landschaftsebene 

Global sind die Ökosysteme von einem Verlust an biologischer Vielfalt bedroht. Unsere bewirt-

schafteten Wälder sind erfreulicherweise davon weit weniger betroffen, da sie auf großer Flä-

che eine der naturnächsten Landnutzungsformen darstellen. Wichtige Gründe für das Arten-

sterben und den Verlust an ursprünglichen Lebensgemeinschaften sind vor allem Lebens-

raumschwund in Folge von Flächeninanspruchnahme, Nutzungsintensivierungen und Zer-

schneidung. Auch der rasch fortschreitende Klimawandel stellt eine zunehmende Herausfor-

derung dar. 

Große Teile unserer Landesfläche wären von Natur aus mit Wäldern bestockt. Dabei liegen 

die Flächen des Forstbetriebs im Zentrum der Verbreitung randalpiner Bergmischwälder mit 

Buchenbeteiligung sowie von Nadelgebirgswälder der Hochlagen. Daher ist es eine besondere 

Verpflichtung, diese natürlichen Waldgesellschaften mit den zugehörigen Lebensgemein-

schaften zu sichern und für nachfolgende Generationen zu erhalten. 

4.3.2. Ziele und praktische Umsetzung 

Oberstes Ziel des Forstbetriebs ist es, den Staatswald in seiner Substanz als Ökosystem mit 

vielfältigen Ökosystemleistungen zu erhalten. Langfristig kann dies nur durch einen klimage-

rechten Waldumbau hin zu einem klimatoleranten und resilienten Bergmischwald erreicht wer-

den. Das Leitbild der naturnahen Waldbewirtschaftung ist bereits in den Waldbaugrundsätzen 

der Bayerischen Staatsforsten formuliert (siehe Kap. 2.2). Hier finden sich die wesentlichen 

waldbaulichen Zielvorstellungen sowie Hinweise zu deren Erreichung. Aus naturschutzfachli-

cher Sicht sind noch eine Reihe weiterführender Gesichtspunkte bei den verschiedensten Be-

wirtschaftungsmaßnahmen zu berücksichtigen und in die betrieblichen Abläufe zu integrieren. 
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Bestandsbegründung und Verjüngung 

Die Verjüngung erfolgt vorrangig durch langfristige, kleinflächige Verfahren. Genetisch geeig-

nete Altbestände aus standortgemäßen Baumarten werden natürlich verjüngt. Lückige oder 

nicht zielgerechte Naturverjüngung werden mit standortgemäßen Baumarten ergänzt, wobei 

ein angemessener Anteil standortheimischer Baumarten in der Folgebestockung sichergestellt 

wird. 

Bei der Anlage von Neukulturen durch Saat oder Pflanzung wird, sofern am Markt verfügbar, 

auf herkunftsgesichertes überprüfbares Saat- und Pflanzgut zurückgegriffen. Ă¦berpr¿fbarñ 

heißt, dass zu jedem Zeitpunkt von der Beerntung über die Anzucht bis hin zur Auslieferung 

der Pflanzen deren Herkunft mit gentechnischen Methoden nachgewiesen werden kann. Da-

mit wird die Verwendung angepasster Herkünfte sichergestellt und die notwendige genetische 

Variabilität und damit Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Klimawandels gewährleistet. 

Holzernte und Bestandespflege 

Bei Holzernte- und Bestandespflegemaßnahmen wird auf die Brutzeit von Vögeln soweit mög-

lich Rücksicht genommen, um Störeffekte gering zu halten. Bekannte Brut- und Aufzuchtbe-

reiche besonders sensibler Arten werden in dieser Zeit bei planmäßigen 

Abbildung 9: Eibenverjüngung im Bergmischwald (Foto: Alexander Rumpel) 
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Bewirtschaftungsmaßnahmen generell ausgenommen. Bei außerplanmäßigen Bewirtschaf-

tungsmaßnahmen wird in Natura 2000-Gebieten eine Erheblichkeitsabschätzung potenziell 

betroffener Schutzgüter (Arten und Lebensraumtypen) durchgeführt. 

Um besetzte bzw. bekannte Nistplätze störungsempfindlicher Großvogelarten wie z. B. Stein-

adler oder Uhu werden artenspezifische Horstschutzzonen eingehalten. Hier unterbleiben in 

den sensiblen Zeiträumen jagdliche und forstwirtschaftliche Arbeiten (siehe auch Kap. 4.7.4) 

Bei der Pflege von Jungbeständen wird auf den Erhalt von Weichlaubholz- und Pionierbaum-

arten wie Birke, Weide, Vogelbeere, Aspe und Erle geachtet. Sie haben eine herausragende 

Bedeutung für viele Schmetterlings- und andere Insektenarten. Auch viele Vogelarten, wie die 

auf Flächen des Forstbetriebs vorkommenden Raufußhühner, profitieren von Weichlaubhöl-

zern. Durch frühzeitig ergriffene Pflegemaßnahmen können auch in späteren Waldentwick-

lungsphasen die besonderen ökologischen Eigenschaften der Weichlaubbaumarten zur Ent-

faltung kommen. 

Genetische Vielfalt 

Neben der Vielfalt an Arten und Ökosystemen ist die genetische Variabilität auf Artebene ein 

entscheidender Aspekt der Biodiversität. Zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der Gen-

ressourcen von Waldbaumarten scheiden wir im Staatswald in-situ-Generhaltungsbestände 

aus (Erhaltungsmaßnahmen am Ort einer Genressource). Diese Bestände werden im Hinblick 

auf ihre langfristige Erhaltung waldbaulich besonders vom Forstbetrieb behandelt. 

Waldschutz 

Pflanzenschutzmittel werden grundsätzlich nur äußerst restriktiv nach Ausschöpfung aller an-

deren Verfahren und Möglichkeiten, bei schwerwiegender Gefährdung des Bestandes, der 

Verjüngung oder Schäden an eingeschlagenem Holz und unter Beachtung der gesetzlichen 

Anforderungen und Schadensschwellen eingesetzt. Die Grundsätze der guten fachlichen Pra-

xis und des integrierten Pflanzenschutzes werden angewendet. Insbesondere in Schutzgebie-

ten werden unabhängig von weitergehenden Beschränkungen möglichst keine Pflanzen-

schutzmittel ausgebracht. 

Insbesondere im Bereich des Borkenkäfermanagements stellt der Einsatz von Insektiziden 

das letzte Mittel dar (ĂUltima ratioñ). Stattdessen k¿mmert sich der Forstbetrieb durch ein um-

fangreiches Borkenkäfermonitoring, intensive flächige Suche nach befallenen Bäumen, 

schnellstmöglicher Aufarbeitung, Rückung und Abfuhr um eine bestmögliche Eindämmung der 

Borkenkäfergefahr zur Vermeidung von Insektizideinsatz. Notfalls erfolgen auch Trocken-, 
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Nasslagerung oder Entrindung. Borkenkäferbruttaugliche Kronen werden, unter Berücksichti-

gung des Nährstoffmanagementkonzepts, wenn nötig aus dem Bestand gerückt und gehackt. 

Jagd 

Die waldangepasste Schalenwildbejagung ist zentraler Bestandteil eines naturnahen Wald-

baus. An den Lebensraum angepasste Schalenwildbestände sind eine entscheidende Voraus-

setzung für eine zielgerichtete und vielfältige Verjüngung von Gebirgswäldern, insbesondere 

für den Aufbau eines zukunftsfähigen Klimawaldes mit hoher Arten- und Strukturvielfalt. Neben 

den dafür essenziellen (seltenen) Baumarten tragen auch viele Straucharten und krautige 

Pflanzen, die oftmals verbissempfindlich sind, zu einer Erhöhung der biologischen Vielfalt im 

Wald bei. 

In der Umwelt verbleibende Reste toxisch wirkender bleihaltiger Jagdmunition können insbe-

sondere eine Gefährdung für Greifvögel darstellen, da diese Blei aufgrund ihrer stark sauren 

Magensäure auflösen und in den Kreislauf aufnehmen. Bereits kleinste Bleimengen können 

so schwere neurologische Schäden bzw. den Tod bei Greifvögeln hervorrufen. Um das 

Schwermetall Blei aus der Umwelt fernzuhalten, darf seit 2022 auf den Regiejagdflächen des 

Forstbetriebs grundsätzlich nur noch bleifreie Büchsenmunition verwendet werden, die 

Jagdpachtverträge werden sukzessive entsprechend angepasst. 

Waldrandgestaltung 

Waldinnen- und Waldaußenränder haben als Grenzlinien-Lebensräume eine besondere Be-

deutung. Sie bieten mit ihren lichten Übergangsstadien spezielle Habitatstrukturen und stellen 

Vernetzungslinien innerhalb des Waldes und der Landschaft dar. Der Pflege der Waldränder 

mit dem Erhalt und der Förderung von großkronigen und totholzreichen Altbäumen sowie von 

Weichlaubhölzern oder blühenden und fruchtenden Baum- und Straucharten kommt eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu. 

Störungsflächen 

Auch kleinflächige Störungs- und Sukzessionsflächen fördern die biologische Vielfalt. Durch 

Strukturreichtum, lichte, warme oder totholzreiche Ökotone werden Vegetation, Insekten und 

deren Folgenutzer gefördert. Nicht jede kleine Störungsfläche wird daher aufwändig geräumt 

und ausgepflanzt, sondern bietet auch durch natürliche Wiederbewaldungsprozesse ökologi-

sche und ökonomische Vorteile. Voraussetzung sind geeignete Baumarten zur Naturverjün-

gung im Umfeld. Der betriebliche Grundsatz beim Umgang mit Störungsflächen lautet: So ex-

tensiv wie möglich, so intensiv wie nötig; im Zweifelsfall gebührt dem Waldschutz der Vorrang. 
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Bei der Räumung von Windwürfen werden gezielt Synergien zwischen Arbeits- und Verkehrs-

sicherheits- sowie Naturschutzaspekten verfolgt. Dabei erfolgt ein großzügiger Trennschnitt 

zur Stabilisierung und Erhalt des hochgeklappten Wurzeltellers, zur Anreicherung von Totholz 

sowie zur Förderung kleinflächiger Sonderstandorte wie Rohbodenstellen oder temporär was-

serführender Bodenmulden. Waldeidechsen, Prachtkäfer und Wildbienen nutzen den oberen, 

häufiger von der Sonne beschienen Teil des Wurzeltellers, während das Wurzeldickicht zahl-

reichen Vogelarten einen attraktiven Nistplatz bieten.  

Walderschließung 

Es erfolgt eine konsequente Schonung des Waldbodens bei der Befahrung durch die Anlage 

und Einhaltung eines festen Feinerschließungssystems. Neue Forststraßen und Rückewege 

(Fahrlinien mit Erdbauarbeiten) sind fallweise noch notwendig. Bei notwendigen Planungen 

werden naturschutzfachliche Ănegative Kardinalpunkteñ wie beispielswiese Quellfluren oder 

blocküberlagerte Bereiche vorausschauend berücksichtigt. Die Umsetzung erfolgt so scho-

nend und landschaftsangepasst wir irgend möglich.  

Grabenfräsen werden nicht eingesetzt. Der Einsatz des Grabenräumgerätes erfolgt in sensib-

len Bereichen nicht während der Entwicklungs- und Überwinterungsphase wassergebundener 

Tierarten. Wo verfahrenstechnisch und geländebedingt möglich, werden im Zuge von Wege-

instandhaltung oder -neubau gezielt Feuchtbiotope als Trittsteine für Amphibien angelegt so-

wie bestehende gepflegt. 

Sonstige Arbeiten 

An Waldinnen- und -außensäumen werden insektenbestäubte Waldbäume, Wildsträucher so-

wie Wildobst gepflanzt oder - sofern bereits vorhanden - gezielt gefördert. 

Farbmarkierungen werden so weit wie möglich reduziert oder so unauffällig wie möglich ange-

bracht. Die deutliche Kennzeichnung von Rückegassen, Auslese-Bäumen, Biotopbäumen, die 

zu entnehmenden Bäume sowie jagdliche Markierungen bleiben davon unberührt. Beim Ein-

satz von Kleinselbstwerbern werden Farbmarkierungen zur Loseinteilung nur an Hölzern an-

gebracht, die anschließend aufgearbeitet werden. 
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4.4. Schutz von naturschutzrelevanten Sonderstandorten 

Bedeutung der Sonderstandorte für die biologische Vielfalt 

Die Flächen des Gebirgsforstbetriebs St. Martin weisen aufgrund ihrer Größe, unterschiedli-

chen geologischen Ausgangsgesteinen, geomorphologischen sowie klimatischen Verhältnisse 

eine enorme Standortsvielfalt auf. Neben dynamischen Standorten wie Schuttströmen, Bach-

geröllfluren und Blockhalden, reicht die Spanne von nackten Felsfluren über trockene, in tie-

feren Lagen oftmals auch wärmebegünstige, flachgründige Standorte bis hin zu dauerhaft ver-

nässten organischen Moorböden. Der weit überwiegende Teil der bewirtschafteten Wälder 

stockt auf mittleren, besserwüchsigen Bergmischwaldstandorten, die eine naturnahe und 

nachhaltige ertragsorientierte Waldwirtschaft ermöglichen. Für die biologische Vielfalt mindes-

tens ebenso bedeutsam sind jedoch die genannten, oft nur kleinräumigen Sonderstandorte, 

mit teils extremen ökologischen Bedingungen. Hier konnten sich vielerorts seltene, hochspe-

zialisierte Lebensgemeinschaften entwickeln und erhalten, die i.d.R. als geschützte Lebens-

räume (Biotope) gemäß § 24 Salzburger Naturschutzgesetz besonderen Schutz genießen. 

Gerade in den höheren Lagen oder in Bereichen mit sehr komplexen topografischen Verhält-

nissen nehmen diese auch größere Flächenanteile ein. Sofern die natürlichen Umweltbedin-

gungen nicht zu gehölzfeindlich sind, stocken auf diesen Sonderstandorten besondere 

Abbildung 10: Alpiner Lebensraumkomplex mit hoher Habitateignung für Artengemeinschaften lichter, dynami-
scher Standorte; tªtige, nicht konsolidierte Schuttreise aus Morªnenmaterial in der Abteilung ĂRossruckñ, Distrikt 
18 (Foto: Alexander Rumpel) 
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Waldgesellschaften, die gegen¿ber den Bergmischwªldern der ĂNormalstandorteñ zahlreiche 

Besonderheiten aufweisen. Besonders markant ist i.d.R. ein Bestockungswandel zugunsten 

seltenerer, an die besonderen Standortsbedingungen angepasster Baumarten wie beispiels-

wiese Berg-Ulme, Berg-Ahorn, Grau-Erle, Wald-Kiefer oder Moor-Spirke. Daneben weist aber 

auch ein deutlicher Floren- und Faunenwandel auf die besonderen Lebensraumverhältnisse 

hin. Vielfach treten diese Waldgesellschaften eng verzahnt mit weitgehend gehölzfreien Bio-

topkomplexen, wie Quellrinnen und Quellfluren, kleinere Fließgewässer, Moorflächen oder lü-

ckigen Fels- und Steinrasen, auf.  

Neben ihrer Bedeutung für den Arten-, Klima- und Hochwasserschutz stellen diese Biotope 

vielfach auch landschaftsästhetische Kleinode mit Bedeutung für die Erholungsfunktion dar. 

Erfassung 

Für den Forstbetrieb St. Martin erfolgte die Erfassung naturschutzrelevanter Sonderstandorte 

gemäß dem Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten unter Berücksichtigung der 

Salzburger Biotopkartierung sowie der den Ergebnissen des WINALP5-Projekts ĂSaalachpinz-

gauñ. Dabei werden die Salzburger Biotoptypen in die Biotoptypen der BaySF-Forsteinrich-

tungsrichtlinie konvertiert und beim Begang überprüft und angepasst. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Salzburger Biotopkartierung ergänzend zu den nach 

§ 24 geschützten Biotoptypen weitere naturschutzfachlich wertvolle und damit schützenswerte 

Lebensräume ausscheidet. Dazu gehören beispielsweise auch FFH-Lebensraumtypen wie 

edellaubholzreiche Waldgesellschaften (Tilio-Acerion), bodensaurere Rotföhrenwäldern 

(Dicrano-Pinetum) sowie Latschengebüsche der Hochlagen (Rhododendro-Pinetum). 

Schutzregime der gesetzlich geschützten Biotoptypen 

§ 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes regelt, dass Maßnahmen, die Eingriffe in gesetzlich 

geschützte Lebensräume bewirken können, nur mit naturschutzbehördlicher Bewilligung zu-

lässig sind. Nicht als Eingriffe gelten Maßnahmen im Rahmen der ordnungsgemäßen forst- 

oder landwirtschaftlichen Nutzung, wenn damit keine länger dauernde Beeinträchtigung ver-

bunden ist. Diese Voraussetzung liegt vor, wenn geplanten Maßnahmen nur unbedeutende 

abträgliche Auswirkungen auf die Eigenart oder ökologischen Verhältnisse des Lebensraumes 

bewirken können. Im Einzelnen wird auf das Salzburger Naturschutzgesetz verwiesen: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000003 

 

5 http://www.hswt.de/forschung/forschungsprojekte/wald-und-forstwirtschaft/winalp.html 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000003
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4.4.1. Waldbiotope mit und ohne Schutzstatus nach Salzburger 
Naturschutzrecht 

Auf Flächen des Forstbetriebs St. Martin wurden insgesamt rd. 2.336 ha Waldbiotope mit und 

ohne Schutzstatus nach Salzburger Naturschutzrecht (incl. Latschen- und Grünerlenflächen) 

ausgeschieden. Auf der Forstbetriebskarte sind diese Bestände mittels einer Sondersignatur 

hervorgehoben dargestellt, ergänzend dazu wird im Revierbuch des jeweiligen Bestandes der 

erfasste Biotoptyp und dessen Größe angegeben. 

Augebüsche
Präalpine Weidengebüsche und -

wälder
ja ja

Fichtenblockwald Fichten-Karbonat-Blockwald nein ja

Fichtenhochmoor Fichten-Moorwald ja ja

Grünerlengebüsch Subalpines Grünerlengebüsch

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Grauerlenau Grauerlenauwald

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Grauerlenau-Weidewald Grauerlenauwald

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Kalk-Latschenbestand Latschengebüsch nur, wenn auf Torfuntergrund ja

Karbonat-Alpenrosen-Lärchenwald Lärchen-Zirbenwald nein ja

Kiefern-Birken-Moorrandwald Kiefern-Moorwald ja ja

Lavendelweidengebüsch Weidengebüsch und -wald

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Lärchen-(Wiesen-)Wald Lärchen-Zirbenwald nein ja

Lärchen-Zirbenwald Lärchen-Zirbenwald nein ja

Natürliche Vorwaldgesellschaft
Weidengeb¿sche und ïwald, 

bzw. Waldschneisen
nein nein

Purpurweidengebüsch Weidengebüsch und -wald

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Schluchtwald Schluchtwald nein ja

Schneeheide-Kiefernwald Karbonat-Kiefernwald ja ja

Subalpiner Fichtenwald Subalpiner Fichtenwald nein ja

Subalpiner Lärchen-Zirben-Fichtenwald m. Alpenrose Lärchen-Zirbenwald nein ja

Subalpines Weidengebüsch
Subalpines Grünerlen-

Krummholzgebüsch
nein ja

Weiden-Ufergehölz Weidengebüsch,- wald

nur, wenn im Bereich des 30-

jährigen 

Hochwasserabflusses

ja

Biotoptyp Schutzstatus nach

Salzburger Biotopkartierung
FE-Naturschutzanweisung 

BaySF
§24 Salzburger NatSchG

§30 

BNatSchG

Tabelle 2: Gegenüberstellung der auf Flächen des Forstbetrieb St. Martin vorkommenden Wald-Biotoptypen ge-
mäß der Salzburger Biotopkartierung und Forsteinrichtungs-Richtlinie der Bayerischen Staatsforsten (FER 2011) 
unter Angabe des Schutzstatus gemäß Salzburger Naturschutzrecht (NatSchG) sowie des deutschen Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)  
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Ziele und Maßnahmen in Wäldern auf Sonderstandorten 

Auf Sonderstandorten wird eine besonders naturnahe Baumartenzusammensetzung und 

Waldstruktur einschließlich charakteristischer Biotop- und Totzholzanteile zum Schutz bzw. 

Förderung der spezifischen Lebensraumfunktion angestrebt. Dort wo noch standortswidrige 

Bestockung vorhanden ist, sollen durch Pflegemaßnahmen mittel- bis langfristig eine natur-

nahe Baumarten- und Begleitvegetation sowie naturnah strukturierte Waldbestände entwickelt 

werden.  

Sofern die Bestände nicht in temporärer oder dauerhafter Hiebsruhe stehen (z. B. innerhalb 

der Naturwaldflächenkulisse), erfolgen etwaige Nutzungen i.d.R. einzelstamm- bis max. trupp-

weise und orientieren sich an der natürlichen Walddynamik (Ausnahmen von diesem Grund-

satz sind möglich, sofern die für die jeweilige Waldgesellschaft typische Verjüngung dadurch 

besonders gefördert wird bzw. Waldschutz- oder Verkehrssicherungsaspekte Vorrang genie-

ßen). 

Der Erhalt der vorhandenen Sonderstandorte einschließlich deren prägender Umweltfaktoren 

hat oberste Priorität. Dort, wo der Zustand zwar stark verändert oder negativ beeinflusst, aber 

noch reversibel ist, wird eine Renaturierung angestrebt. Dies können Maßnahmen zur Wieder-

vernässung, das Zulassen von Gewässerdynamik oder waldbauliche Maßnahmen umfassen. 

Bei größeren Vorhaben wird ï auch waldbesitzübergreifend- zusammen mit Fachbehörden 

und spezialisierten Planungsbüros ï v. a. in der Moorrenaturierung ï eine entsprechende Pla-

nung entwickelt. 

 

Auwald

Block-

Hangschutt-

wald

Buchenwald, 

wärmeliebend

Grünerlen-

gebüsch

Latschen-

gebüsch
Schluchtwald

Spirkenfilz/         

Moorwald
Sumpfwald

Kiefernwald, 

basenreich

Lärchen-

Zirbenwald

Summe          

Waldbiotope

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

1 Falleck 0,2 26,5 5,2 567,6 18,5 131,3 749,3

2 Leogang 0,1 84,8 84,9

4 St. Martin 13,9 1.027,7 1,9 70,8 1.114,3

5 Unken I 0,3 193,2 193,5

6 Unken II 9,8 166,8 14,5 2,6 0,5 194,2

Summe Forstbetrieb 0,5 40,4 0,1 99,8 1.955,3 1,9 14,5 2,6 89,8 131,3 2.336,2

Quelle:  Liste 9s

Revier

Tabelle 3: Im Forstbetrieb St. Martin erfasste Wald-Biotoptypen gemäß Forsteinrichtungs-Richtlinie der Bayeri-
schen Staatsforsten (FER 2011) aufgeschlüsselt nach Revieren 
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4.4.2. Offenlandflächen mit und ohne Schutzstatus nach Salzburger 
Naturschutzrecht 

Eng verzahnt mit dem Wald sind zahlreiche Offenlandflächen, die keine oder nur eine spärliche 

Bestockung aufweisen. Dabei handelt es sich zum einen um Flächen, die aufgrund der 

standörtlichen Verhältnisse nicht oder nur bedingt von Wald besiedelt werden können und 

häufig Lebensräume für seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Zum 

anderen können aber auch vom Menschen waldfrei gehaltene Flächen wie Almweiden oder 

Bergmähder wertvolle Sekundärbiotope darstellen. Offenlandflächen sind daher eine 

naturschutzfachlich wertvolle Ergänzung zu den Waldflächen. 

Ein Teil dieser Offenlandbiotope ist gem. § 24 Salzburger Naturschutzgesetz gesetzlich 

geschützt. Die nicht gesetzlich geschützten Biotope werden innerhalb der Bayerischen Staats-

forsten mit dem Begriff ĂSPEñ bezeichnet (SPE = Sch¿tzen, Pflegen, Entwickeln). 

Wie bei den naturschutzrelevanten Waldbiotopen bilden die Ergebnisse der Salzburger 

Biotopkartierung die Grundlage für die Vorerhebung naturschutzrelevanter Offenlandflächen 

im Rahmen der Forsteinrichtung sowie der Ausarbeitung des betrieblichen Naturschutzkon-

zepts. Analog zum Vorgehen bei den Waldbiotopen wurden auch die Offenland-Biotoptypen 

der Salzburger Biotopkartierung in die Systematik der Forsteinrichtungs-Richtlinie (FER 2011) 

konvertiert und auf der Forstbetriebskarte sowie im Revierbuch dargestellt. 
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Salzburger Biotopkartierung FE-Naturschutzanweisung BaySF

Artenreicher (wechselfeuchter) Magerstandort Sonstige waldfreie Trockenflächen

Blaugrashorstseggenhalde Alpine Rasen

Borstgrasrasen tiefer Lagen Sonstige waldfreie Trockenflächen

Fettwiese (Ital. Raygras, Goldhafer) Extensives Grünland

Feuchtlandschaftsrest (z.B. Flatterbinsensumpf) Sonstiges Feuchtgrünland

Freifläche nach Naturkatastrophe (Brand, Lawine,.) Potentielle Sukzessionsflächen

Futtergraswiese, extensiv, feucht Extensivgrünland

Gebirgsbach der Zustandsklasse 1 (=ñnat¿rlich o. naturnahñ)Bäche

Glatthaferwiese Extensivgrünland

Grobblockige Ablagerung Blockschutt- und Geröllhalden

Hecke, artenarm Schutzpflanzungen, Gebüsche

Hecke, artenreich Schutzpflanzungen, Gebüsche

Hochgraswiese ("Wildheumähder") Extensivgrünland

Hochmoor, unbestockt (inkl. Hochmoorheide) Hoch- und Zwischenmoor

Hochstaudenflur tieferer Lagen Staudenfluren und Feuchtgebüsche

Kalk-Niedermoor Niedermoor

Kalkfelsspaltengesellschaft Offene Felsbildungen

Kalkschuttgesellschaft Blockschutt- und Geröllhalden

Karstbildung (exkl. Höhlen) Offene Felsbildungen

Krummseggenrasen (Curvuletum) Alpine Rasen

Laserkraut-Reitgrasflur Sonstige waldfreie Trockenflächen

Latschenhochmoor Hochmoor

Mittelgebirgsbach Bäche

Mittelgebirgsbach der Zustandsklasse 2 Bäche

Mittelgebirgsbach der Zustandsklasse 3 Bäche

Mittelgebirgsbach der Zustandsklasse 4 Bäche

Montane, d.h. an tiefere Lagen gebund. Schuttges. Blockschutt- und Geröllhalden

Natürliche fluviale oder glaziale Ablagerung Blockschutt- und Geröllhalden

Nieder- und Übergangsmoor, ahemerob bis oligohem. Niedermoor

Nieder- und Übergangsmoor Niedermoor

Niederungsbach der Zustandsklasse 1 Bach

Niederungsbach der Zustandsklasse 2 Bach

Niederungsbach der Zustandsklasse 3 Bach

Pestwurzflur Staudenfluren und Feuchtgebüsche

Polsterseggenrasen (Firmetum) Alpine Rasen

Rispenseggensumpf Staudenfluren und Feuchtgebüsche

Schnabelseggenufersaum bzw. -sumpf Sonstige waldfreie Feuchtflächen

Schneefeld (Firnfeld) Offene Felsbildungen

Schotterflur im Flussbett Aufgelassene Steinbrüche, Kiesfelder

Schwingrasen Hoch- und Zwischenmoor

See, mesotroph Kleine Gewässer mit Verlandungszonen an allen Ufern

Speichersee Standgewässer ohne Verlandungsbereiche

Streuwiese Extensivgrünland

Subalpine Rostseggenhalde Alpine Rasen

Tümpel Standgewässer mit Verlandungsbereich

Teich, naturnah Standgewässer mit Verlandungsbereich

Teich, stark beeinflusst bis denaturiert Standgewässer ohne Verlandungsbereich

Vegetationsfreier bis -armer Fels Offene Felsbildungen

Vegetationsfreier bis -armer Schutt Blockschutt- und Geröllhalden

Wasser-/Entwässerungsgraben Gräben

Biotoptyp

 Tabelle 4: Gegenüberstellung der auf Flächen des Forstbetriebs St. Martin vorkommenden Offenland-
Biotoptypen gemäß der Salzburger Biotopkartierung und Forsteinrichtungs-Richtlinie der Bayerischen 
Staatsforsten (FER 2011) 
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Insgesamt wurden auf Flächen des Forstbetriebs St. Martin rund. 5.079 ha Offenland-Biotope 

mit und ohne Schutzstatus nach Salzburger Naturschutzrecht einschließlich von SPE-Flächen 

erfasst. 

 

Ziele auf waldfreien oder gehölzarmen Sonderstandorten 

Ziel ist der Erhalt bzw. die Pflege von waldfreien bzw. gehölzarmen Sonderstandorten mit ho-

her ökologischer Wertigkeit in deren charakteristischen Ausprägungen der Kultur- und Natur-

landschaft der Alpen. 

Während sehr naturnahe bis natürliche (alpine) Biotoptypen wie Hochgebirgsrasen, Schnee-

tälchen oder intakte Moorflächen nicht auf pflegende Maßnahmen für deren Erhalt angewiesen 

sind, bedürfen sekundäre (nutzungsabhängige) Ausprägungen von Biotoptypen regelmäßiger 

oder zumindest periodischer Pflegemaßnahmen. Darunter fallen insbesondere bäuerliche Kul-

turlandschaftselemente alpiner Landschaften wie Weide- oder Mahd-abhängiges 

gesetzlich 

geschütztes Biotop
SPE Gesamt

(ha) (ha) (ha)

Gewässerflächen 32,8 32,8

-Standgewässer 27,7 27,7

-Fließgewässer 5,1 5,1

Moorflächen 105,1 105,1

-Niedermoor 89,9 89,9

-Hoch- und Zwischenmoor 15,2 15,2

Waldfreie Feuchtflächen 38,5 0,8 39,3

-Staudenfluren und Feuchtgebüsche 6,5 6,5

-Feuchtgrünland sonstige (ohne Unterscheidung) 32,0 0,8 32,8

Waldfreie Trockenflächen 4.210,4 21,2 4.231,6

-alpine Rasen (Hochgebirge) 699,1 699,1

-Blockschutt- und Geröllhalden 723,8 2,2 726,0

-offene Felsbildungen 2.516,3 19,0 2.535,3

-Sonstige (ohne Unterscheidung) 271,2 271,2

Potentielle Sukzessionsflächen 6,9 63,7 70,6

-Aufgelassene Steinbrüche, Kiesfelder, Heideflächen, Brachland 6,9 46,2 53,1

-Sand- und Kiesgruben in extensiver Nutzung 0,2 0,2

-Waldschneisen, Schutzstreifen, Versorgungsleitungen 8,2 8,2

-aufgelassene Almflächen (Hochgebirge) 9,1 9,1

Feldgehölze und Gebüsche 8,1

-parkähnliche, mit Solitärbäumen bestockte Flächen 8,1

Extensive Grünlandfläche 5,2 585,9 591,1

-Extensivgrünland (Frisch- und Bergwiesen) 5,2 577,4 582,6

-Wildwiesen 8,5 8,5

Gesamt 4.399 680 5.079

Quelle: Liste 9s

Offenlandflächen

Tabelle 5: Im Forstbetrieb St. Martin erfasste Offenland-Biotoptypen gemäß Forsteinrichtungs-Richtlinie der Baye-
rischen Staatsforsten (FER 2011) unter Angabe des Schutzstatus gemäß Salzburger Naturschutzrecht (NatSchG) 
sowie der Flächengröße 
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Magergrünland auf potenziell gehölzfähigen Standorten (u. a. Borstgrasrasen, Almmagerwei-

den, Kleinseggenrieder sowie Streuwiesen).  

Im Rahmen der besonderen Gemeinwohlleistungen, ein vom Freistaat Bayern unterstütztes 

Förderprogramm für Naturschutzmaßnahmen im Staatswald, sowie ggf. möglichen Förderpro-

grammen innerhalb Österreichs werden Pflegemaßnahmen wie Mahd oder Gehölzbeseitigung 

auf Offenlandstandorten umgesetzt. Ziel ist die möglichst naturschonende extensive Nutzung 

bzw. naturschutzflache Weiterentwicklung der Flächen in enger und partnerschaftlicher Zu-

sammenarbeit mit den Eingeforsteten, Pächtern bzw. Bewirtschaftenden, z. B. zur Gewinnung 

von Viehfutter oder Einstreu. Dort wo Flächen nicht verpachtet werden können, werden auch 

ausschließlich naturschutzfachlich begründete Pflegemaßnahmen zum Erhalt der ökologi-

schen Substanz umgesetzt. 

4.4.3. Feuchtstandorte, Auen, Fließgewässer und Quellen 

Im Forstbetrieb St. Martin wurden insgesamt 195 ha naturschutzfachlich wertvolle Feucht- und 

Nassstandorte, Auengesellschaften einschließlich Fliessgewässeranteilen sowie Quellkom-

plexe und Standgewässer ausgeschieden, die nachfolgend näher beschrieben werden. Zu 

dieser Kategorie gehören vor allem die folgenden gesetzlich geschützten Wald- und Offen-

land-Biotope feuchter und nasser Standorte nach § 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes: 

¶ Wälder die auf Torfuntergrund stocken (Moorwälder z. B. mit Fichte oder Birke); 

¶ Au-, Bruch- und Galeriewälder und sonstige Begleitgehölze (Weiden-, Grün- oder 

Grauerlensaum) an fließenden und stehenden Gewässern im Bereich des dreißigjähr-

lichen Hochwassers; 

¶ Sumpfwälder auf häufig bzw. periodisch oder ständig vom Wasser durchtränkten oder 

bedeckten Standorten (Erlenbestände); 

¶ Latschengebüsche die auf Torfuntergrund im Bereich von Mooren stocken; 

¶ Moore 

¶ Sümpfe 

¶ Quellfluren 

¶ oberirdisch fließende Gewässer einschließlich ihrer gestauten Bereiche und Hochwas-

serabflussgebiete; 

¶ mindestens 20 m² große oberirdische, natürliche oder naturnahe stehende Gewässer 

einschließlich ihrer Uferbereiche und der Schilf- und Röhrichtzone; 
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¶ Feuchtwiesen: dauer- oder wechselfeuchte, in der Regel einmahdige Wiesen, die über-

wiegend von feuchtigkeitsliebenden Pflanzen bewachsen sind (Röhrichte, Großseg-

genrieder, Kleinseggenrieder, Pfeifengraswiesen); 

Die genauen Flächenangaben dieser Biotoptypen sind Tabelle 5 (Waldbiotope) und Tabelle 7 

(Offenlandbiotope) aufgeführt. 

Sumpf-, Bruch- Auen- und Moorwälder (inkl. Auenweiden- und Grünerlengebü-
schen) 

Vorkommen und Erfassung 

Im Forstbetrieb St. Martin wurden insgesamt 117 ha gesetzlich geschützte Waldflächen bzw. 

besonders wertvolle Waldlebensräume auf Sumpf-, Bruch- und Auwald-Standorten ausge-

schieden. 

Als Grünerlengebüsche wurden 99,8 ha erfasst, ein Großteil davon standörtlich bedingt im 

Revier Leogang (84,8 ha), wo sie häufig als Verzahnungskomplexe mit feuchten Hochstau-

denfluren auf nährstoffreichen Unterhängen im Übergang zu Gebirgsbächen auftreten. Auwäl-

der im engeren Sinne kommen auf Flächen des Forstbetrieb St. Martin in nur sehr geringen 

Anteilen (0,5 ha) vor. Es handelt sich um bachbegleitende Auwälder in den Revieren Unken 1 

und Falleck. Eine Besonderheit stellen die Fichtenmoor- und Fichten-Schwarzerlen-Sumpf-

waldkomplexe im Revier Unken 2 dar (17,1 ha) die größtenteils innerhalb der Kulisse des FFH-

Gebiets ĂWinkelmoosalmñ sowie des Wild-Europaschutzgebiets ĂGernfilzen-Bannwaldñ liegen. 

Bruchwälder kommen Naturraum- bzw Höhenlagen-bedingt nicht auf Flächen des Forstbe-

triebs vor. 

Ziele und Maßnahmen 

Oberste Priorität der betrieblichen Naturschutzarbeit ist der Schutz und Erhalt dieser seltenen 

Waldgesellschaften. Dazu zählt der Erhalt bzw. die Förderung einer naturnahen Baumarten-

zusammensetzung und Waldstruktur, der Schutz der besonderen Standortsbedingungen so-

wie eine weitgehend ungestörte Walddynamik (Verjüngung- Wachstums- und Mortalitätspro-

zesse) und Lebensraumfunktion. Alle als Biotop gesetzlich geschützten Bestände sind in 

Hiebsruhe gestellt und größtenteils als Grenzstadien einer der Waldklassen 2 oder 3 zugewie-

sen. 
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Zug um Zug sollen sämtliche bestockten und unbestockten Moorbodenflächen im Sinne des 

Klima- und Biotopschutzes bestmöglich erhalten, renaturiert und gegebenenfalls naturverträg-

lich bewirtschaftet werden. 

Bei der Bewirtschaftung von Wäldern auf mineralischen Weichböden gilt grundsätzlich: 

¶ Witterungsangepasste Nutzung und Bringung (Frost- und Trockenphasen); 

¶ Einzelstammweise Nutzung 

¶ Standortangepasste Rücketechnik: 

o Maßnahmen nur im reduzierten Rahmen durch Kleinselbstwerber, Eingefors-

tete mit Schlepperseil oder händischer Bringung; 

o ggf. Horizontal-Seilbahn (Großanfälle, ZE); 

o Kleine ZE-Mengen werden handentrindet; 

o Reduzierung der Lasten zur Vermeidung des Bodendruckes; 

¶ Im Bedarfsfall Anlage von befestigten Rückewegen; 

Waldfreie oder gehölzarme Moorfläche 

Vorkommen und Erfassung 

Unbestockte Niedermoore kommen in allen Revieren auf insgesamt 89,9 ha vor. Größere Aus-

dehnung erreichen sie  

¶ in den Leoganger Schieferbergen im Bereich des Asitz und den westlichen Teilen des 

Distrikts Schwarzbach und Klamm, 

¶ im Revier Unken 1 bei der Loferer Alm, 

¶ im Revier Unken 2 im Bereich und Umgriff des Naturschutzgebietes ĂWinklmoosalmñ 

und in Teilen der Distrikte Schliefbach und Luegbach. 

Die zentralen Teile des Naturschutzgebietes ĂWinklmoosalmñ bilden das Hauptvorkommen of-

fener Hoch- und Zwischenmoore, die am Forstbetrieb St. Martin lediglich 15,2 ha umfassen. 

Ziele und Maßnahmen 

Ziel des Forstbetriebs ist der Schutz und Erhalt dieser nur mit rund 105 ha vertretenen Bio-

toptypen im Rahmen natürlicher Entwicklung im Fall selbsterhaltender Ausprägungen oder 

durch angepasste Pflege bzw. traditionelle, naturverträgliche Nutzungen. 

Ein Großteil der offenen Moorflächen einschließlich deren Torfkörpern wurden im Jahr 2021 

unter Hinzuziehung moorökologischer Expertise im Hinblick auf ihren Erhaltungszustand und 

ggf. notwendige Pflege- bzw. Renaturierungsmaßnahmen begutachtet. Die  
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Maßnahmenempfehlungen (z. B. lokale Rücknahme von Gehölzaufwuchs, Optimierung des 

Moorwasserhaushalt) sollen sukzessive in den nächsten Jahren umgesetzt werden. 

Sonstige waldfreie Feuchtflächen 

Vorkommen und Erfassung 

Unter diese Kategorie fallen einerseits i.d.R. nur kleinräumig vorkommende Biotoptypen wie 

feuchte Hochstaudenfluren, Feuchtgebüsche, feuchte Krautsäume sowie Nasswiesen, die 

aufgrund von Kleinflächigkeit, Kartierungsschärfen oder mosaikartiger Verzahnung mit an-

grenzenden Waldbeständen oder anderen Nutzungstypen nicht vollständig im Zuge der Bio-

topkartierung des Landes Salzburg bzw. im Rahmen der FE-Begänge auskartiert werden 

konnten. Wo möglich, sind aber zumindest Hinweise zu deren Vorkommen und Schutz nach-

richtlich in die Bestandsinformationen im Revierbuch eingetragen. 

Insgesamt wurden auf den Flächen des Forstbetrieb St. Martin 38,5 ha waldfreie Feuchtflä-

chen erfasst. Innerhalb der Kulisse liegen teilweise auch kleinere Flächen bzw. randliche Über-

schneidungen mit feuchten Ausprägungen landwirtschaftlich genutzten Extensivgrünlandes 

wie Bergmähder oder Streuwiesen, die in Kapitel 4.8.1 näher beschrieben werden. 

Abbildung 11: Hochmoorartiges Übergangsmoor mit weitgehend gehölzfreiem Zentrum, offenen Schlenkengesell-
schaften, Seggenriedern sowie angrenzendem Moor-Fichtenwald im unteren Moor-Randgehänge in der Abteilung 
ĂMºsererbachñ (Foto: Alexander Rumpel) 
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Ziele und Maßnahmen 

Ziel des Forstbetriebs ist der Schutz und Erhalt dieser i.d.R. stabilen und selbsterhaltenden 

Biotoptypen sowie deren typischen Standortbedingungen. Zurzeit sind keine aktiven Maßnah-

men geplant, zum Erhalt besonders wertgebender Ausprägungen von Nasswiesen können bei 

Bedarf aber periodische oder episodische Pflegemaßnahmen zur Vermeidung von Verbrach-

ungen oder Verbuschungen durchgeführt werden. Subalpine Ausprägungen bedürfen i.d.R. 

keiner Pflege. 

Still- und Fließgewässer 

Vorkommen und Erfassung 

Größere Fließgewässer in den Talräumen sowie die mittleren und unteren Abschnitte der Ge-

birgsbäche einschließlich der dazugehörigen gewässerbegleitenden Grundstücke befinden 

sich nicht im Eigentum der Bayerischen Saalforste, sondern im Eigentum der Österreichischen 

Bundesforste (ÖBF). Ausnahmen bilden der Klausgraben nahe der Mooswacht sowie die obe-

ren Abschnitte der Gebirgsbäche, die i.d.R. in Kerbtälern, Klammstrecken, felsigen Engstellen 

oder nur sehr schmalen Talböden verlaufen.  

Das einzig größere Stillgewässer im Verantwortungsbereich des Forstbetriebs St. Martin ist 

der Diessbach-Stausee mit rund 26 ha Gesamtfläche. 

In geeigneten Geländemulden mit Wasserzufuhr treten naturnahe sowie künstlich angelegte 

Feuchtbiotope wie Tümpel und Kleinstgewässer auf, die in Trockenphasen teilweise auch tro-

ckenfallen können. Darüber hinaus finden sich auf einzelnen Moorflächen auch kleinere dys-

trophe Moortümpel, sogenannte Kolke. 

Die Stillgewässer und Feuchtbiotope bilden wertvolle Lebensräume für submerse, aquatische 

und feuchtigkeitsliebende Vegetation sowie für Fische, Amphibien, Libellen, kleinere Gewäs-

serorganismen und alle davon abhängigen oder profitierenden Arten höherer trophischer Ebe-

nen (z. B. Greifvögel, Raubsäuger). 

Ziele und Maßnahmen 

Ziel ist der Erhalt bzw. die Förderung möglichst naturnaher hydrologischer Bedingungen sowie 

ungestörter Fliessgewässerdynamik einschließlich der gewässerbegleitenden Kontaktgesell-

schaften wie lückig bewachsenen Schotter- und Bachgeröllfluren und deren Lebensraumfunk-

tion. 
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Folgende Maßnahmen wirken hier unterstützend: 

¶ Zulassen der natürlichen Dynamik der Fließgewässer mit ihren zahlreichen Windungen 

und Buchten; 

¶ Belassen des natürlichen Uferbewuchses; 

¶ Verzicht auf neue Verbauungen und Verrohrungen. Soweit mögliche Erhöhung der bi-

ologischen Durchlässigkeit durch geeignete bauliche Mittel wie Furten, Rahmenbrü-

cken oder Durchlässe mit natürlichem Grundsubstrat; 

¶ Sukzessiver Umbau naturferner Nadelholzbestockung entlang der Fließgewässer 

durch Schwarz- und Weiß-Erle, Weidenarten und Sträucher; 

¶ Einhalten von ausreichenden Abständen zu den Gewässern bei allen forstlichen Maß-

nahmen; 

¶ Keine Pestizidausbringung in Gewässernähe; 

Bei Durchforstungsmaßnahmen werden vom Jungbestand bis zur Altdurchforstung konse-

quent die standortsheimischen Laubbaumarten, v. a. Schwarz- und Grau-Erle, Esche, Aspe 

und Moor-Birke gefördert. Ziel ist die Schaffung einer naturnahen, gewässerbegleitenden Bo-

den- und Gehölzvegetation. Bei Verjüngungsmaßnahmen werden gewässerbegleitend die ge-

nannten Baumarten geplant und begründet. Durch Rücknahme der standortswidrigen Nadel-

holzbestockung entlang der Gewässer wird zum einen die Belichtungssituation am Gewässer 

verbessert (Ausprägung der typischen Bodenflora wird möglich), zum anderen wird der 

Abbildung 12: Sonderlebensraum Karstlacke im Hochwies (Foto: Thomas Zanker) 
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Gewässerchemismus und die Situation für die Gewässerfauna begünstigt (kein Eintrag von 

Huminsäuren und besser zu verarbeitende Laubstreu für Kleinlebewesen). 

Quellen und Quellfluren 

Ökologische Bedeutung 

Quellen haben eine hohe ökologische Wertigkeit. Die Wassertemperatur schwankt im Tages- 

und Jahresverlauf nur wenig. Somit bleibt die Quelle auch bei extremen Kältebedingungen 

frostfrei. Quellwasser weist eine geringe Sauerstoffsättigung auf, der Wasserchemismus ist 

sehr ausgeglichen. 

Im unmittelbaren Quellumfeld sind vergleichsweise relativ artenarme Lebensgemeinschaften 

ausgebildet. Die abiotischen Bedingungen der Quellen erlauben aber die Ansiedlung von hoch 

spezialisierten Arten, die der Konkurrenz in anderen Gewässerlebensräumen unterlegen sind. 

Dazu gehören eiszeitliche Reliktarten, für die Quellbiotope letzte Rückzugsmöglichkeiten bil-

den. Ein Ausweichen auf andere Gewässerabschnitte ist meist nicht möglich. Die enge Bin-

dung an den Lebensraum erschwert zudem den Kontakt zwischen Populationen benachbarter 

Quellen. Bereits geringe Veränderungen können daher zu einem nicht mehr ausgleichbaren 

Artenverlust führen. Bislang wurden in Europa rund 450 Tierarten als reine Quellbewohner 

eingestuft. Die Zahl speziell angepasster Pflanzen ist deutlich geringer. 

Ökologischer Zustand und Gefährdungsursachen 

In den Wäldern ist ein hoher Anteil der Quellen in relativ natürlichem Zustand. Gestörte und 

gefasste Quellen sind häufig an den Waldrändern in Siedlungsnähe zu finden. Allgemein sind 

folgende Gefährdungsursachen möglich: 

¶ Weiträumige Grundwasserabsenkung durch Entwässerung oder nicht nachhaltig 

Trinkwassergewinnung 

¶ Schädigung der Quelllebensgemeinschaften durch verringerten Lichteinfall und Ver-

sauerung des Oberbodens bei nicht standortgerechter Bestockung im direkten Quel-

lumfeld sowie durch Überdeckung mit Nadelholz-Schlagabraum 

¶ Teilweise oder komplette Zerstörung durch Fassungen und Verrohrungen, die u. a. der 

touristischen Erlebbarkeit von Quellen dienen 

¶ Umgestaltung oder Zerstörung durch Anlage von Fischteichen und Weihern 

¶ Isolierung von Bachabschnitten und Quellen sowie Beeinträchtigung der Durchwan-

derbarkeit von Fließgewässern durch forstlichen Wegebau und substratfreie Durch-

lässe 
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¶ Ablagerungen von Müll oder Bauschutt 

¶ Eintrag von Schad- sowie Nährstoffen im Einzugsgebiet 

Vorkommen und Erfassung 

Die Flächen des Forstbetriebs St. Martin werden durch zwei hydrogeologisch unterschiedliche 

Aquifere (auch Grundwasserleiter) bestimmt6. Die den Chiemgauer und Berchtesgaden Alpen 

zugehörigen hydrogeologischen Teilräume werden wesentlich durch verkarstungsfähige 

Grundwasserleiter geprägt, die in Abhängigkeit von Höhenlage und Gesteinstyp ausgedehnte 

und sehr ergiebige bis durchschnittliche ergiebige Grundwasservorkommen mit karbonati-

schen Gewässerchemismus aufweisen. In den geologische komplexer aufgebauten Leogan-

ger Schieferbergen treten sowohl Poren- Kluft als auch Karstgrundwasserleiter mit lokalen und 

begrenzten Grundwasservorkommen und intermediären Gewässerchemismus auf. 

Nach dem Austrittsverhalten können Quellen in vier Grundtypen unterschieden werden, die 

nach den Substratverhältnissen (organisch, fein-, grob- oder festmaterial geprägt) nochmals 

weiter differenziert werden können: 

Sickerquellen: Quellsümpfe mit großflächig austretendem Wasser, meist vollständig bewach-

sen, v. a. für feuchtigkeitsliebende Pflanzenarten sehr wichtige Lebensräume 

Tümpelquellen: becken- oder weiherartige Quelltöpfe mit z. T. ausgeprägter Unterwasserve-

getation, die sich von unten her mit Wasser füllen der Überlauf bildet den Abfluss 

Fließquellen: deutlich lokalisierbarer Quellaustritt mit klarer Abgrenzung zum Umfeld, ganz-

jährig schüttende Fließquellen bilden den Hauptlebensraum der Quellfauna aber auch vieler 

submerser Moose 

Linearquellen: nicht genau lokalisierbarer Quellaustritt mit kontinuierlicher, sickernder Was-

seransammlung entlang einer Tiefenlinie, Quellaustritt kann im Gelände nach oben oder unten 

wandern 

 

6 G. Schubert (2003): Hydrogeologische Karte von Österreich 1:500.000, Geologische Bundesanstalt, 
Wien (Hrsg.) 
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Im Forstbetrieb gibt es zahlreiche Quellen, auf eine Auflistung wird hier verzichtet. Beispielhaft 

zu nennen sind: Finstersbachquelle, Hackerquelle, Steinpalfenquelle. 

Einige Quellen wurden gefasst und dienen zur Versorgung von Gehöften, hier wurden Ver-

träge mit den jeweiligen Nutzern geschlossen. Eine Sammlung der Verträge liegt am Forstbe-

trieb vor. Im Land Salzburg sind alle Quellen in einem digitalen ĂWasserbuchñ gelistet. Das 

Wasserbuch ist auf der Internetseite des Landes Salzburg zu finden unter: 

http://www.salzburg.gv.at/themen/nuw/wasser/wasserbuch.htm 

Ziele und Maßnahmen 

Quellen zählen zu den nicht ersetzbaren Lebensräumen. Daher besitzt die Bestandssicherung 

naturnaher Quellen oberste Priorität. Wo möglich sollte die Regeneration bereits beeinträch-

tigter Standorte betrieben werden. 

Auf folgende Ziele und Maßnahmen wird im Bereich des Forstbetriebs St. Martin hingewirkt: 

¶ Erhalt der naturnahen Quellen: Der Bestand der als naturnah eingestuften Quellen soll 

in ihrem derzeitigen Zustand erhalten werden. Jegliche Veränderungen im 

Abbildung 13: Karbonatisch geprägte Quelle mit fließendem Abfluss über Grobmaterial mit charakteristischer Ar-
tenausstattung nährstoffarmer-kalkreicher Fließquellen (Foto: Alexander Rumpel) 

http://www.salzburg.gv.at/themen/nuw/wasser/wasserbuch.htm
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Quellbereich (Fassung, Drainierung, Fischweiher) sowie im Quellumfeld (Fichtenan-

bau, Schuttablagerung) werden unterlassen. Insbesondere sollte auf das Ausputzen, 

Ausgraben und das Anlegen von Waldweihern direkt in Quellen bzw. im Quellbach 

verzichtet werden (siehe unten). 

¶ Rückbau von Quellfassungen: Der Anteil der durch Brunnenanlagen gefasster Quellen 

im Betrieb ist vergleichsweise hoch. An Standorten, die für den Tourismus bzw. kultur-

historisch keine Bedeutung haben, sollte verstärkt auf den Rückbau der Fassungen 

gedrängt werden. Durch solche Maßnahmen lassen sich die Lebensraumfunktionen 

entscheidend verbessern. 

¶ Waldumbau: Vor allem Quellbereiche und Bachtäler sind vielfach mit Fichten bestockt. 

Aufgrund der negativen Einflüsse auf Flora, Fauna und Strukturreichtum der Quellen 

ist eine Umwandlung der Nadelholzbestände in standortgerechte Waldgesellschaften 

anzustreben. Das bei Durchforstungs- und Holzerntemaßnahmen anfallende Kronen-

material ist soweit wie möglich aus Quellen, Quellbächen und dem näheren Quellum-

feld zu entfernen. Abrupte Auflichtungen bzw. Freistellungen mit negativen Auswirkun-

gen auf das Kleinklima im Umfeld der Quellen werden konsequent vermieden. 

¶ Waldweiher: Bei der Anlage neuer Feuchtbiotope ist darauf zu achten, dass diese nicht 

direkt in Quellen bzw. Quellbächen entstehen, sondern räumlich getrennt. Die Wasser-

versorgung kann über einen vom Quellbach abzweigenden Zulauf gesichert werden. 

Dieser Zulauf sollte so gestaltet werden, dass auch in trockenen Perioden der über-

wiegende Teil des Quellwassers durch den Quellbach abfließt. An bestehenden Anla-

gen sollte die Anlage eines Umgehungsgerinnes angestrebt werden. 

¶ Ökologische Durchgängigkeit: Beim Neubau oder bei der Ausbesserung von Forstwe-

gen sollte die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

der Fließgewässer beachtet werden. Geeignete bauliche Mittel sind dabei Furten, Rah-

menbrücken oder Durchlässe mit natürlichem Grundsubstrat. Quelloptimierungsmaß-

nahmen sollten mit oben genannten Mitteln ergänzt werden, wodurch sich die Erfolg-

saussichten steigern lassen. 

¶ Waldbewirtschaftung: Bei der Bewirtschaftung der quellnahen Bereiche muss beson-

ders sensibel vorgegangen werden. Das Befahren mit schweren Forstmaschinen muss 

vermieden werden. Bei der Planung von Rückegassen sowie anderer forstlicher Infra-

struktur sind die Quellbereiche entsprechend zu berücksichtigen. 

¶ Tourismus: Die touristische Erschließung von Quellen sollte auf wenige Standorte kon-

zentriert werden. Auf eine entsprechende Besucherlenkung ist zu achten. Verschie-

dene Einrichtungen lassen sich miteinander kombinieren (Wanderrastplatz, Kneipp-

Anlage, Infotafeln etc.). Weitere in unmittelbarer Nähe liegende Quellen müssen durch 
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entsprechende Puffereinrichtung gesichert werden. Bei der Sanierung touristisch be-

deutsamer Brunnen ist eine ökologisch ausgerichtete Variante zu bevorzugen. 

4.4.4. Trocken- und Magerstandorte sowie geomorphologisch geprägte Bio-
toptypen 

Die Erfassung naturschutzrelevanter Trocken- und Magerstandorte sowie geomorphologisch 

geprägte Biotoptypen im Rahmen der Forsteinrichtung erfolgte analog der Erfassung der 

Feuchtstandorte. 

Folgende Wald- und Offenlandlebensräume trockener, magerer sowie dynamischer Standorte 

stellen geschützte Lebensräume (Biotope) nach § 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes 

dar: 

¶ Trocken- und Magerstandorte, wenn deren Fläche jeweils 2.000 m² übersteigt; 

¶ Das alpine Ödland; 

¶ Die ĂKampfzone des Waldesñ, also der Bereich zwischen Wald- und Baumgrenze, kann 

ggf. unter § 24 SNG fallen, wenn es sich um nicht kultiviertes Gelände handelt (also 

z. B. keine Schwendungen für Almweidenutzung durchgeführt wurden). Das könnte al-

lenfalls alpine Rasenflächen mit eingesprengten Bäumen betreffen  

¶ Schneeheide-Kiefernwälder (Karbonat-Kiefernwald)  

Unabhängig davon scheidet die Salzburger Biotopkartierung zusätzlich weitere naturschutz-

fachlich wertvolle und damit schützenswerte Waldtypen aus, die jedoch keine gesetzlich ge-

schützten Waldlebensräume nach § 24 darstellen. Dazu gehören u.a.: 

¶ Thermophiler Kalk-Buchenwald 

¶ Legbuchen-Buschwald 

¶ subalpine Fichtenwälder 

¶ Spirkenwälder 

¶ Lärchenwälder einschließlich Lärchwiesen und -weiden 

¶ Lärchen-Zirbenwälder 

¶ Latschengebüsche 

¶ Schlucht- und Hangmischwälder (i.d.R. laubholzdominiert) 

¶ Blockwälder (i.d.R. nadelholzdominiert).  

Alle in der Salzburger Biotopkartierung ausgewiesenen subalpinen Fichtenwälder und Lär-

chen-Zirbenwälder wurden von der Forsteinrichtung in die Naturwaldkulisse bzw. in die 

Klasse 2 gestellt. 
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Wälder auf trockenen und/oder mageren Standorten 

Vorkommen und Erfassung 

Im Forstbetrieb St. Martin wurden rund 2.176,5 ha gesetzlich geschützte Waldflächen bzw. 

besonders wertvolle Waldlebensräume auf trockenen und/oder mageren Standorten ausge-

schieden. Das Ergebnis der Erhebung von Wäldern auf trockenen Standorten mit Biotopcha-

rakter durch die Forsteinrichtung 2022 zeigt Tabelle 5. 

Mit rund 1.955,3 ha nehmen am Forstbetrieb St. Martin Latschengebüsche gemäß der Defini-

tion der Forsteinrichtungs-Richtlinie (Karbonat-bzw. Silikat Latschen-Buschwald gemäß Salz-

burger Biotopkartierung) die mit Abstand größte Fläche innerhalb der naturschutzrelevanten 

Waldbiotope ein. Die Hauptvorkommen liegen auf subalpinen Ramsaudolomit- und Dachstein-

kalk-Standorten oberhalb der klimatischen Waldgrenze in den Revieren St. Martin und Falleck. 

Ihnen folgen mit knapp 131,3 ha die Lärchen-Zirbenwälder, deren Verbreitungsschwerpunkt 

im Naturdenkmal Mitterkaser und seiner unmittelbaren Umgebung liegt (Revier Falleck, Abtei-

lungen ĂDiesbachwandñ, ĂBründlwandñ, ĂSeehornñ und ĂKampeckñ).  

Schneeheide- bzw. Karbonat-Kiefernwälder kommen im Forstbetrieb St. Martin auf etwa 

89,8 ha vor. Neben kleineren Vorkommen im Revier Falleck besitzen sie ihren Verbreitungs-

schwerpunkt mit rund 71 ha im Distrikt ĂBuchweissbachñ, Revier St. Martin auf sonnseitigen, 

meist steilen und felsigen Hanglagen. 

Darüber hinaus kommen kleinflächig in tieferen Lagen auch thermophile Buchenwälder auf 

flachgründigen Karbonat-Standorten vor, die i.d.R. eng verzahnt mit anderen Biotopen wär-

mebegünstigter Standorte, wie Schneeheide-Kiefernwälder und Tieflagen-Ausbildungen alpi-

ner Rasen und Gebüsche vergesellschaftet sind. 

Ziele und Maßnahmen 

Bestehende Trocken- und Magerwaldgesellschaften sowie mit diesen verzahnte baumfreie 

Sonderstandorte einschließlich deren besonderer Lebensraumfunktion werden erhalten und 

gepflegt. 

Die Lärchen-Zirbenwälder im Bereich des Naturdenkmals ĂMitterkasersñ wurden von der For-

steinrichtung komplett in Hiebsruhe gestellt und größtenteils als Naturwald (Klasse 1) erfasst. 

Die Karbonat-Kiefernwälder im Distrikt Buchweißbach stehen durchwegs in Hiebsruhe und 

sind als Grenzstadien entweder Teil der Naturwaldflächenkulisse oder als naturnahe Klasse 

2-Bestände ausgewiesen. 
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Wälder auf geomorphologisch geprägten Standorten 

Vorkommen und Erfassung 

Diese spezialisierten Waldgesellschaften besiedeln instabile, dynamische Standorte wie 

Schutt- und Rutschhänge sowie konsolidierte Blockhalden und Bergsturzbereiche. Die Bäume 

werden durch Steinschlag und Rutschungen verletzt, daher findet man häufig abgestorbene 

Baumstrünke, Stockausschläge sowie bizarre Wuchsformen. Typisch für diesen Waldgesell-

schaften sind Mosaikstrukturen mit anderen Ausbildungen dieser Standortgruppe wie Felsblö-

cke, offenen Block- bzw. Schutthalten, pionierhaften Gebüschgesellschaften sowie auf feiner-

dereicheren Standorten auch Hochstaudenfluren. 

Fichten-Karbonat-Blockwälder kommen auf mindestens 40,4 ha hauptsächlich in den Abtei-

lungen Niedergrub, Hinterlindau, Filzengraben und Seisenberg des Reviers Falleck sowie klei-

nerflächig im Revier St. Martin auf blockreichen Sonderstandorten innerhalb der Bergmisch-

waldstufe vor. 

Charakteristisch ausgeprägte, laubholzdominierte Schlucht- und Hangmischwälder kommen 

nur im Revier St. Martin auf rund 1,9 ha, insbesondere in der Abteilung Laitenbichlhorn 

Abbildung 14: Beispiel für einen typischen Waldübergangsbereich (Waldgrenzökoton) auf instabiler Schutthalde 
aus Dachsteinkalk (Reiteralm-Typus) unterhalb der senkrechten Rotwand in der Abteilung ĂSonnseiteñ (Foto: Ale-
xander Rumpel) 


































































































































